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1 Einleitung 

Anfang November wurde eine Sprachnachricht öffentlich, die ein im Polizeiärztlichen 

Dienst hospitierender Mitarbeiter des Einsatztrainings per Whatsapp an einen Kollegen 

gesandt hatte. Die Audioaufnahme enthielt schärfste Kritik, des erstmalig hospitierend für 

den Erste Hilfe Unterricht eingesetzten Mitarbeiters, am Verhalten einer Schulklasse. Da-

mit löste er Besorgnis um den Zustand der Ausbildung an der Polizeiakademie (PA) und 

die Zukunft der Polizei Berlin aus. Der Veröffentlichung folgten anonyme Hinweise, wie 

beispielsweise ein anonymer Brief eines angeblich langjährigen Mitarbeiters des Landes-

kriminalamts (LKA) sowie Mitteilungen an Personalräte und Abgeordnete, die das ge-

schilderte Verhalten zum Teil bestätigten und weitere „Missstände“ beschrieben, ohne 

diese konkret zu belegen.  

Neben Disziplinlosigkeit, mangelhaften Deutschkenntnissen und Arbeitsverweigerung 

reichten die Vorwürfe bis hin zu kriminellem Verhalten, besonderer Auffälligkeit für Kor-

ruption, Unterwanderung durch „arabische Clans“ und sozial bzw. interkulturell auffälli-

gem Gebaren von Auszubildenden der Polizeiakademie.  

Angetrieben durch die breite mediale Berichterstattung kam es auch seitens der Politik 

zu einem erhöhten Informationsbedürfnis. Dies führte schließlich zu einer Sondersitzung 

des Ausschusses für Innere Sicherheit und Ordnung (ISOA) des Abgeordnetenhauses 

von Berlin am 8. November 2017. 

Aus Anlass dieser Sitzung erteilte der Senator für Inneres und Sport dem Polizeipräsi-

denten den Auftrag, binnen vier Wochen einen umfassenden Bericht zum gesamten, im 

Ausschuss thematisierten Fragenkomplex zu erstellen. Die in den Bericht aufzunehmen-

den Themen wurden am 10. November 2017 festgelegt.  

In diesem Bericht werden im Folgenden die Handlungsfelder Einstellungsverfahren und 

Leumundsprüfung, Ausbildung und Strukturreform, Disziplinarwesen und Kritikkultur in 

der Polizei Berlin dargestellt und es wird Stellung genommen zu den im politischen und 

öffentlichen Raum thematisierten Einzelfällen. 

 

2 Ausbildung in der Polizei Berlin 

Die Polizei Berlin bildet sowohl für den mittleren, als auch für den gehobenen Polizeivoll-

zugsdienst aus. Zudem beteiligt sie sich am Aufstiegsstudium für den höheren Polizei-

vollzugsdienst.  
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Der Bachelorstudiengang gehobener Polizeivollzugsdienst wird als duales Studium in Zu-

sammenarbeit mit der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) durchgeführt. 

Die Zuständigkeiten grenzen sich nach fachtheoretischen Inhalten, die von der HWR am 

Campus Lichtenberg vermittelt werden, und fachpraktischen Inhalten ab, die an der Po-

lizeiakademie (PA) sowie im Rahmen von Praktika gelehrt werden.  

Der zweijährige Masterstudiengang „Öffentliche Verwaltung - Polizeimanagement“ stellt 

die Laufbahnbefähigung für den höheren Polizeivollzugsdienst dar. Er findet im ersten 

Jahr im Rahmen einer Vereinbarung zwischen den Bundesländern Berlin und Branden-

burg in einem zehnjährigen Wechselturnus an der HWR bzw. der Fachhochschule der 

Polizei des Landes Brandenburg statt. Derzeit wird das erste Studienjahr in Berlin durch-

geführt. Berlin und Brandenburg bilden eine Studiengemeinschaft (zusammen mit der 

Polizei des Deutschen Bundestages). 

Das zweite Jahr findet zentral an der Deutschen Hochschule der Polizei in Hiltrup/Müns-

ter (DHPOL) statt. 

Die Studierenden der HWR wie der DHPOL unterliegen während des gesamten Studiums 

dienstrechtlich der Ausbildungsleitung bei der Polizei Berlin. 

Die Polizeiakademie selbst bildet sämtliche Dienstkräfte für den mittleren Dienst der 

Schutzpolizei (mPVD) theoretisch und fachpraktisch aus. Zusätzlich findet am Standort 

Ruhleben die Basisqualifizierung der Tarifbeschäftigten im zentralen Objektschutz (ZOS) 

und der Tarifbeschäftigten im Gefangenendienst statt. Am zweiten Standort der PA in der 

Radelandstraße erfolgt zusätzlich die Basisqualifizierung der Tarifbeschäftigten im Si-

cherheits- und Ordnungsdienst (SOD) und die Fortbildung sämtlicher Vollzugsbedienste-

ter der Polizei Berlin. 
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3 Einstellungsvoraussetzungen und Einstellungsverfahren 

3.1 Einstellungsvoraussetzungen 

Bei den Einstellungsvoraussetzungen handelt es sich überwiegend um gesetzliche Fest-

legungen, die in § 7 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), § 8 Landesbeamtengesetz (LBG) 

und der Polizei-Laufbahnverordnung (Pol-LVO) getroffen werden. 

Die aktuell geltenden Voraussetzungen sind: 

Voraussetzung Regelung Norm 

Eintreten für die FdGO  § 7 BeamtStG 

Mindestalter (nur mD) 16 Jahre § 18 Pol-LVO 

Maximalalter (mD) unter 30 Jahre § 18 Pol-LVO 

Maximalalter (mD-lebensälter*) unter 40 Jahre § 23 Pol-LVO 

Maximalalter (gD) unter 32 Jahre § 5 Pol-LVO 

Schulbildung (mD) erweiterte Berufsbildungs-

reife 

§ 7 LfbG 

Schulbildung (gD) Studienberechtigung § 5 Pol-LVO 

Staatsangehörigkeit EU-Staat ** § 7 BeamtStG 

Eignung gem. Eignungsverfah-

ren  

gesundheitlich, körperlich, 

nach Persönlichkeit  

§§ 5 und 18 Pol-

LVO 

Mindestgröße Frauen 160 cm Auslegung „kör-

perliche Eignung“ 

Mindestgröße Männer 165 cm Auslegung „kör-

perliche Eignung“ 

* Bewerber/-innen verfügen über abgeschlossene Berufsausbildung (mind. 2 Jahre) und mind. 2jährige 
hauptberufliche Berufstätigkeit. 
**Wurde bereits ein Einbürgerungsantrag gestellt, können auch Bewerber/-innen ohne EU-Staatsangehö-
rigkeit zunächst ohne Verbeamtung mit Ausbildungsvertrag in die Ausbildung eingestellt werden. Die Ein-
bürgerung muss dann bis zum Ausbildungsende erfolgen. 
 

Diese formalen Einstellungskriterien und -voraussetzungen, die hinsichtlich ihrer Erfül-

lung keiner Einzelfallprüfung oder Ermessensausübung unterliegen, sind bei der Einfüh-

rung des neugestalteten Auswahlverfahrens im Jahr 2010 (mit Wirkung für die Einstel-
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lungen im Frühjahr 2011) nicht geändert worden. Sind die Voraussetzungen erfüllt, wer-

den die Bewerberinnen und Bewerber zum Auswahlverfahren zugelassen, sind die Krite-

rien nicht erfüllt, erfolgt unmittelbar nach der Bewerbung die Ablehnung der Betroffenen. 

Allerdings wurde das reguläre Maximalalter für Einstellungen in den mittleren Dienst mit 

Inkrafttreten der Pol-LVO am 1. Januar 2013 vom „nicht vollendeten 25. Lebensjahr“ auf 

das „nicht vollendete 30. Lebensjahr“ angehoben. 

3.2 Einstellungsverfahren 

3.2.1 Projektgruppe zur Optimierung der behördlichen Einstellungs- 

und Aufstiegsverfahren 2006 

Am 16. März 2006 erteilte der damalige Polizeipräsident den Auftrag zur Einrichtung einer 

Projektgruppe zur Prüfung und Optimierung der behördlichen Einstellungs- und Auf-

stiegsverfahren, die von der FU Berlin begleitet wurde. 

Projektgruppenmitglieder wurden u.a. vom Stab des Polizeipräsidenten, der Zentralen 

Serviceeinheit, dort insbesondere des Psychologischen Dienstes und der damaligen Lan-

despolizeischule gestellt. Die Gesamtbeschäftigtenvertretungen waren von Beginn an in 

den Projektprozess ebenso einbezogen wie der behördliche Datenschutz, die Interne Re-

vision (IT-Sicherheit) und die Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Die zusätzliche 

Einberufung eines Begleitgremiums mit Vertretern aus dem Landeskriminalamt (LKA), 

den örtlichen Direktionen, der Direktion Zentrale Aufgaben (Dir ZA) sowie der damaligen 

Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege (FHVR Fachbereich 3) stellte sicher, 

dass auch Erfahrungen und Vorstellungen der nicht in der Projektgruppe vertretenen 

Dienststellen in das Projekt einfließen konnten. Die Mitglieder des Begleitgremiums hat-

ten zudem die Aufgabe, die Akzeptanz der Projektergebnisse im Rahmen ihrer Verant-

wortung in der Linienorganisation sicherzustellen und für die fachlich-inhaltliche Quali-

tätssicherung der Projektergebnisse Sorge zu tragen. 

Mit Schreiben vom 7. August 2006 wurde der Projektauftrag dahingehend erweitert, 

schnellstmöglich zu prüfen, inwieweit die Sprachkompetenzen der sich Bewerbenden 

rechtskonform stärker in die Auswahlentscheidungen einbezogen werden können. 

Das bis 2010 angewandte Verfahren war als „Paper-Pencil-Test“ längst nicht mehr zeit-

gemäß und verursachte hohen personellen und administrativen Aufwand. Die demzu-

folge erhebliche Verfahrensdauer hatte außerdem einen relevanten Verlust geeigneter 

Bewerberinnen und Bewerber an andere Arbeitgeber zur Folge. In Ermangelung der 
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Festlegung von zu prüfenden polizeispezifischen Eigenschaften und Fähigkeiten war es 

darüber hinaus eher geeignet, Aussagen zur „allgemeinen Leistungsfähigkeit“ zu treffen, 

als die berufsbezogene Eignung zu prognostizieren. 

Optimierungsziele für das Verfahren waren daher insbesondere folgende Punkte: 

 schnelleres, transparenteres, moderneres Verfahren 

 geringerer personeller und administrativer Aufwand 

 konsequente Auswahl nach festgelegten Eignungskriterien (objektive, anstatt 
subjektive Elemente der Eignungsauswahl) 

 Erhöhung der Zahl der Eingestellten mit Migrationshintergrund 

 Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber 
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3.2.2.  Ergebnisse der Projektarbeit 

Im Ergebnis der mehr als dreijährigen Arbeit der Projektgruppe, deren Auftrag schließlich 

auf die Begleitung der Umsetzung erweitert worden war, wurde das Auswahlverfahren 

folgendermaßen gestaltet: 

 

Bis 2010 
 

Seit 2010 

Schriftliche Bewerbung mit Bewer-
bungsvordruck und Kopien diverser Un-
terlagen 
 

Online-Bewerbung über das Internet zu-
nächst ohne Einreichen von Unterlagen 

Für die Teilnahme am Auswahlverfahren 
musste ein „Numerus Clausus“ nach 
Zeugnisnoten erfüllt werden, der teils va-
riierte. Grundlage war entweder die Ge-
samt-Abiturnote oder bei Realschul- o-
der Zwischenzeugnissen der Durch-
schnitt aus den Fächern Deutsch, Ma-
thematik, Geschichte und 1. Fremdspra-
che. 
(Problematik: Keine Gleichwertigkeit der 
Schulabschlüsse und -noten aus unter-
schiedlichen Bundesländern und Schul-
formen  ungerechte und nicht eig-
nungsbezogene Vorauswahl, Aus-
schluss von ggf. geeigneten Berufsinte-
ressierten) 

Online-Vortest (entwickelt von führen-
den Eignungsdiagnostikern auf Grund-
lage der durch die Polizei Berlin definier-
ten Bewerberanforderungen) ist Zu-
gangsvoraussetzung zum weiteren Aus-
wahlverfahren.  
- Durchführung über das Internet  
- Dauer ca. 30 Minuten  
- Ist inhaltlich an den später zu absol-

vierenden PC-Test angelehnt und 
testet damit fair, auf die Bewerber-
anforderungen bezogen und für alle 
Bewerber/-innen gleich die potenti-
elle Eignung 

- Bei Nichterreichen eines Mindest-
wertes erfolgt der Ausschluss vom 
weiteren Verfahren.  

- Nach Bestehen des Vortests erfolgt 
die Einladung zum eigentlichen Ein-
stellungstest (PC-Test vor Ort). Das 
Vortest-Ergebnis ist ab diesem Zeit-
punkt nicht mehr relevant und fließt 
nicht in das Gesamtergebnis ein.  
 

Deutsches Schwimmabzeichen in 
Bronze musste vorgelegt werden. 

Bewerbende müssen bestätigen, dass 
sie in der Lage sind, 200 Meter ohne Un-
terbrechung zu schwimmen. Eine Be-
scheinigung hierüber muss im Laufe des 
Auswahlverfahrens (vor der Einstel-
lung!) vorgelegt werden. 
Hintergrund der Regelung: Die Bewer-
berinnen und Bewerber müssen sich 
bzgl. ihrer Schwimmfähigkeit auf eine 
Aussage festlegen. In Kombination mit 
der von ihnen zudem einzureichenden 
schriftlichen Bestätigung ihrer 
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Schwimmfähigkeit liegt damit eine 
Grundlage für eine evtl. Entlassung aus 
dem Beamtenverhältnis auf Widerruf 
vor, sofern sich herausstellt, dass sie 
nicht schwimmen können, also bei der 
Bewerbung falsche Angaben gemacht 
und einen unzutreffenden Nachweis 
zum Erreichen ihrer Einstellung einge-
reicht haben. 
 

Schriftliche Prüfung mit 
- Diktat 
- Merkfähigkeitstest (nur mD) 

Intelligenztest (nur gD) 
- Textwiedergabe (nur gD) 
- Allgemeinwissenstest 

 
Insgesamt wurden hier – insbesondere 
im mittleren Dienst – nahezu ausschließ-
lich Deutschkenntnisse getestet. Dabei 
waren bis zu 13 Fehler in einem Diktat 
mit rund 200 Wörtern zulässig. 
Der bis 2010 verwendete Intelligenztest 
stammte aus dem Jahr 1970. 

PC-Test  
(entwickelt von führenden Eignungsdi-
agnostikern auf Grundlage der durch die 
Polizei Berlin definierten Bewerberanfor-
derungen) 
- Durchführung in Räumlichkeiten des 

Einstellungsbüros mit Identitätsprü-
fung 

- Dauer ca. 3 Stunden, zzgl. Pause 
Inhalte: 
- Intelligenz- und Persönlichkeits-

strukturtest (u.a. Merkfähigkeit, 
Textverständnis, Logik und Kombi-
nationsfähigkeit, Urteilsvermögen, 
Aspekte von Zuverlässigkeit, sozia-
ler Kompetenz, Leistungsmotivation, 
psychischer Belastbarkeit) 

- Sprachtest (bei Verfahrenseinfüh-
rung zunächst wahlweise Englisch, 
Türkisch, Polnisch, Russisch). 
Zwischenzeitlich kamen mit Ara-
bisch, Spanisch und Französisch 
weitere Auswahlmöglichkeiten 
hinzu. Die Auswahl der sog. Be-
darfssprachen erfolgte anhand der 
Einwohnerzahlen und Touristen-
ströme für Berlin. 

- Deutschtest (K.O.-Funktion) 
- Politik und Gesellschaft (Allgemein-

wissen/interkulturelles Wissen) 
Bei Nichterreichen des Mindestwertes 
erfolgt der Ausschluss vom weiteren 
Verfahren. Alle anderen werden zum 
Sporttest zugelassen. 
 
 

Sporttest 
- 2000m-Lauf (Männer max. 09:20 

min; Frauen max. 11:20 min / ab ei-
nem Alter von 30 Jahren Männer 

Sporttest (unverändert) 
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max. 09:50 min; Frauen max. 11:50 
min) 

- Hindernisparcours 
 

Tauglichkeitsuntersuchung 
- gem. PDV 300 

Tauglichkeitsuntersuchung (bis auf Um-
setzung höchstrichterlicher Rechtspre-
chung unverändert) 
 

Mündliche Prüfung 
- vor Kommission mit 3 Prüfenden 
- weitgehend freie (und damit unglei-

che) Fragestellungen 
- Bewertung nach Punkten mit Ein-

fluss auf das Gesamtergebnis; Ab-
lehnung bei Unterschreiten einer 
Mindestpunktzahl 

Persönliche Vorstellung 
- Einzelinterview vor einer Kommis-

sion geschulter und erfahrener Voll-
zugsdienstkräfte des gD (bestehend 
aus einer Frau und einem Mann) 

- Fragestellung gemäß eines halb-
standardisierten Leitfadens (entwi-
ckelt vom Psychologischen Dienst) 

- Abgabe einer Eignungsempfehlung, 
die bei begründeter Negativ-Emp-
fehlung zur Ablehnung der/des Be-
troffenen führt (keine Punktebewer-
tung, kein Einfluss auf die Rang-
folge). 

- Zentrale Aspekte des Gesprächs: 
Kommunikationsfähigkeit, Berufs-
motivation und situationsgerechtes 
Auftreten. Werden in einem (oder 
mehreren) der genannten Bereiche 
nachvollziehbar gravierende 
Schwächen festgestellt, erfolgt die 
Ablehnung der Bewerberin/des Be-
werbers. 

- hat die Bedeutung einer abschlie-
ßenden „Qualitätskontrolle“ 

 

Leumundsprüfung Leumundsprüfung (unverändert) 
 

Tauglichkeitsuntersuchung und mündli-
che Prüfung an zwei getrennten Tagen 

Tauglichkeitsuntersuchung und mündli-
che Prüfung am selben Tag, um für Be-
werbende eine Anreise zu sparen 
 

 

Nach dem ersten Verfahrensdurchlauf fand wegen der signifikant zurückgegangenen 

Einstellungszahlen von Bewerberinnen unter der Leitung von Frau VPr’in und unter Be-

gleitung der FU Berlin, der Vertragsfirma HR Diagnostics, Vertretern des Stabes Poli-

zeipräsidenten, des Psychologischen Dienstes, der Landespolizeischule sowie des Ein-

stellungsbereichs eine Ausschärfung der Testgewichtungen anhand der vorliegenden 
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Bewerberprofile statt. Ferner erfolgte eine Nachnormierung des Tests anhand der nun-

mehr vorliegenden repräsentativen Bewerbergruppe der Polizei Berlin. Seither wird der 

Test unverändert eingesetzt.  

Wird im Testteil „Deutsch“ ein festgelegter und die in den Bewerberanforderungen fest-

gelegten Kriterien „ausbildungsfähig“ bzw. „studierfähig“ widerspiegelnder Mindestwert 

nicht erreicht, ist der gesamte PC-Test nicht bestanden. Es ist kein Ausgleich durch 

andere Testteile, wie z. B. „Fremdsprache“, „Intelligenz“ oder „Merkmale der Persön-

lichkeitsstruktur“, möglich. Der Deutschtest wurde von den Deutschlehrenden der Poli-

zeischule entwickelt, die auch die Grenzwerte (unterschiedlich für den mD und gD) fest-

gelegt haben. 

Alle Teile des Auswahlverfahrens haben für sich genommen K.O.-Charakter, sodass 

bei Nichtbestehen der einzelnen Verfahrensschritte der Ausschluss vom weiteren Ver-

fahren erfolgt. Es ist kein Ausgleich zwischen Sporttest und Tauglichkeitsuntersuchung 

oder PC-Test und Leumundsprüfung möglich. 

3.3 Leumundsprüfung 

Zur Prüfung der charakterlichen Eignung werden alle verfügbaren Informationen heran-

gezogen: 

• unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister (BZR), 

• Auskünfte über LKA 5 (POLIKS, INPOL, SIS, CASA) und nachfolgend ggf. der 

Dienststellen LKA 4 und/oder 5, 

• Erkenntnisse der Polizei des Bundeslandes, in dem der Wohnort liegt, 

• erforderlichenfalls Selbstauskunft über delinquentes Verhalten (falls Verfahrens-

akten nicht mehr verfügbar), 

• Personalakten öffentlicher Arbeitgeber und 

• Selbstauskunft über finanzielle Verhältnisse. 

Zu allen bekannt werdenden Ermittlungsvorgängen werden die Ermittlungsakten ange-

fordert und ausgewertet. Für diese Anfragen erteilen die Bewerberinnen und Bewerber 

bereits bei der Bewerbung ihr Einverständnis. 

Die Prüfung der persönlichen (charakterlichen) Eignung der sich Bewerbenden wird nach 

pflichtgemäßem Ermessen, unter Beachtung rechtstaatlicher Grundsätze und der von der 
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Verwaltungsgerichtsbarkeit gezogenen Grenzen der Ermessensausübung in Form eines 

vom Sachbearbeitenden gefertigten Vermerks mit Schlusszeichnung durch den Sachge-

bietsleiter des Einstellungsbüros, also im Vier-Augen-Prinzip, vorgenommen. 

Sofern Erkenntnisse über strafrechtliche Ermittlungsverfahren vorliegen, werden diese 

nach Anforderung der entsprechenden Ermittlungsakten in einem Vermerk festgehalten. 

Bei der Leumundsprüfung wird eine Vielzahl von Variablen berücksichtigt, u.a. Deliktsart, 

Tathandlung, Vorbereitung und Planung, kriminelle Energie, Mittäter/-innen, Alter zum 

Tatzeitpunkt, inzwischen verstrichene Zeit, Gesamtzahl der Taten, Nachtatverhalten und 

Verhalten im Ermittlungsverfahren, Persönlichkeitsentwicklung seit der Tat. 

Bei laufenden Ermittlungen wird die sich bewerbende Person grundsätzlich aus dem Aus-

wahlverfahren ausgeschlossen, weil eine abschließende Würdigung der charakterlichen 

Eignung zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist. Verurteilungen laut BZR-Auskunft stehen 

einer Einstellung generell entgegen. 

Ferner sind finanzielle Schwierigkeiten einer Bewerberin oder eines Bewerbers von Ge-

wicht, wenn sie Rückschlüsse auf charakterliche Mängel zulassen (Maßlosigkeit; erheb-

liche Ausgaben, ohne entsprechende finanzielle Möglichkeiten zu besitzen usw.). 

Für die Beurteilung der persönlichen Eignung ist es weitgehend unerheblich, ob ein Ge-

richt eine Verurteilung ausgesprochen hat. Die weit überwiegende Zahl der Ablehnungen 

wegen charakterlicher Nichteignung erfolgt auf Grundlage von Ermittlungsverfahren, die 

nicht zu einer Verurteilung geführt haben. 

Grundsätzlich geht das (Straf-)Rechtssystem von der Möglichkeit der Besserung und (po-

sitiven) Persönlichkeitsveränderung aus, sodass allein das Begehen einer Straftat nicht 

automatisch eine lebenslange Nichteignung für den Polizeiberuf implizieren kann. Derart 

generalisierende Regelungen werden von den Verwaltungsgerichten regelmäßig als un-

zulässig bezeichnet. Gefordert sind Entscheidungen unter Berücksichtigung aller Gege-

benheiten des Einzelfalles.  

Die Verwaltungsgerichtsrechtsprechung geht - § 51 BZRG folgend - grundsätzlich davon 

aus, dass ein aus dem BZR getilgter (oder zu tilgender) Eintrag und die entsprechende 

Verurteilung der betroffenen Person im Rechtsverkehr nicht mehr vorgehalten und nicht 

zu ihrem Nachteil verwertet werden darf und folglich nicht mehr für die Bewertung der 

Persönlichkeit herangezogen werden kann. 
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Selbst wenn nicht ins BZR eingetragene Taten formal hiervon nicht erfasst werden, halten 

die Gerichte häufig auch hier Fristen für angemessen, nach denen die Tathandlungen 

nicht mehr vorgeworfen werden sollen und orientieren sich dabei an den Löschfristen des 

BZR. 

Es ist insgesamt nicht auszuschließen, dass Personen in den Polizeidienst eingestellt 

worden sind, die wegen einer Straftat verurteilt wurden, insbesondere wenn  

 diese Tat nach Berücksichtigung der oben genannten Umstände, weil sie mög-

licherweise sehr lange zurück liegt, keinen sinnvollen Rückschluss auf die allein 

an dieser Stelle zu prüfende heutige persönliche Eignung mehr zulässt oder 

 entsprechende Einträge im BZR und den polizeilichen Datensammlungen auf-

grund bestehender Löschfristen gelöscht sind und die Taten daher hier gar nicht 

bekannt geworden sind. 

 

4 Evaluation des Einstellungsverfahrens 

4.1 Stand der Evaluation und Umsetzung 

In den vergangenen Wochen und Monaten sind sowohl der Prozess des Einstellungsver-

fahrens als auch die dabei eingesetzten eignungsdiagnostischen Instrumente kritisch be-

trachtet worden.  

Die Betrachtung aus eignungsdiagnostischem Blickwinkel erfolgte in enger Zusammen-

arbeit zwischen dem Einstellungsbüro, dem Psychologischen Dienst der Polizei Berlin 

(SE Pers C 3) und dem Entwickler/Anbieter der eingesetzten Testverfahren, der Firma 

HR Diagnostics. Basis für die Untersuchung war eine im März 2016 vorgenommene Eva-

luation der Einstellungsverfahren durch den Psychologischen Dienst, die konkrete Vor-

schläge für kurz- und längerfristige Handlungsoptionen erbracht hatte.  

Mit der Umsetzung der vorgeschlagenen Änderungen wurde bereits begonnen: 

Kurzfristig, d.h. noch im Jahr 2017, werden die im PC-Test zur Anwendung kommenden 

Leistungstestverfahren gegen neue Versionen mit veränderten Aufgaben ausgetauscht. 

Dies schließt auch den Austausch des Deutschtests ein. Mithin werden für den Einstel-

lungstermin H2018 alle Bewerberinnen und Bewerber den aktualisierten PC-Test absol-

vieren.  
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Langfristig ist durch die Fachleute eine anforderungsorientierte Umstellung und Neuge-

wichtung von Vortest und PC-Test sowie eine Reduktion der Bedeutung des Vortests für 

die Vorselektion empfohlen worden. Als weiteres Ergebnis der Evaluation kann festge-

halten werden, dass aus Sicht der Eignungsdiagnostiker eine niedrigere Gewichtung des 

PC-Testverfahrens für die Ranglistenbildung zugunsten der persönlichen Vorstellung an-

gestrebt werden sollte, wobei in der derzeitigen Gestaltung der „Persönlichen Vorstel-

lung“ deutlich Handlungsbedarf attestiert wurde. Diese Hinweise werden im Rahmen der 

weiteren Planungen zur Veränderung des Einstellungsverfahrens Beachtung finden. 

Darüber hinaus wurde der Vorschlag unterbreitet, langfristig eine Evaluation von Einstel-

lung, Ausbildung und Berufseinstieg auf Basis von Kriterien für Berufserfolg (z. B. erho-

ben durch Fremdeinschätzungsfragebögen) vorzunehmen. Hierzu gibt es bereits Ge-

spräche mit wissenschaftlichen Einrichtungen. 

Der Prozess des Einstellungsverfahrens ist insgesamt Gegenstand einer ausführlichen 

Betrachtung der Polizei Berlin mit folgenden Punkten/Themenfeldern: 

 Erkenntnisse der statistischen Auswertungen  

 IT-Unterstützung 

 Nachwuchswerbung  

 Bewerberanforderungen  

 Formale Voraussetzungen  

 Vor- und Haupttest  

 Körperliche Eignung  

 Leumundsabfragen  

 Tauglichkeitsuntersuchungen  

 Persönliche Vorstellung  

 Verfahrensdauer  

 Bewerberbetreuung 

 On-Boarding  

 Arbeitsorganisation 

Auf der Grundlage des in Bälde vorliegenden Berichtes und in Abstimmung mit den be-

teiligten Akteuren wird die Behördenleitung darüber entscheiden, welche konkreten Maß-

nahmen zur Verbesserung des Einstellungsverfahrens umzusetzen sind.  
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4.2 Prüfungsteil „persönliches Gespräch“ 

Aus den beiden unter 4.1. genannten Arbeitsergebnissen ergibt sich in Übereinstimmung 

mit der Einschätzung der Fachdienststelle, dass die entsprechend der damaligen Kon-

zeption durchgeführte „Persönliche Vorstellung“ den aktuellen Ansprüchen nicht mehr 

gerecht wird.  

Hier gehen die aktuellen Überlegungen in Richtung einer Umstellung und einer Professi-

onalisierung dieses Verfahrensschritts. Vorstellbar wäre eine Umstellung in Richtung des 

Einsatzes adäquat ausgebildeter hauptamtlicher Bewerterinnen und Bewerter (wün-

schenswert: psychologische Fachkraft) sowie der Zuerkennung eines Einflusses der Er-

gebnisse auf die Rangliste.  

Schwerpunktmäßig sollten in diesem Verfahrensschritt Werthaltungen, Erwartungen an 

den Beruf und Integrität geprüft werden. Eine Plausibilitätsprüfung der PC-Testergeb-

nisse (z.B. bei erheblichen „Ausschlägen“ bei bestimmten Kompetenzen) sollte ebenfalls 

in diesen Verfahrensschritt aufgenommen werden. Der Aufbau dieser Interviewstufe 

könnte in Richtung eines so genannten Multimodalen Interviews (MMI) erfolgen. 

Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, dass diese Aufwertung mit einem erheblichen per-

sonellen und finanziellen Aufwand verbunden ist und – da eine Verlängerung der Verfah-

rensdauer zwingend vermieden werden muss – auch Auswirkungen auf das Gesamtver-

fahren entfaltet.  

 

5 Zahlen und Daten zur Einstellung 

In den nachfolgenden Tabellen sind die Bewerbungs- und Einstellungszahlen seit Herbst 

2006 enthalten. Diese werden differenziert dargestellt nach gehobenem Dienst Kriminal- 

und Schutzpolizei sowie mittlerem Dienst Schutzpolizei. Zudem sind sie getrennt darge-

stellt nach den Geschlechtern und der Frage, ob ein Migrationshintergrund in der Bewer-

bung rsp. Einstellung angegeben wurde. Da diese Angabe freiwillig ist und nicht überprüft 

wird, kann keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden.  

In den letzten beiden Tabellen werden die Angaben der eingestellten Bewerberinnen und 

Bewerber zu dem jeweiligen Herkunftsland ihrer Familien sortiert nach der Häufigkeit des 

genannten Landes und nach den Einstellungsjahren ab 2011 dargestellt. Die konkrete 

Herkunft ist in den Vorjahren nicht erfasst worden. 
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Bewerbungen 
       

männlich weiblich  

Laufbahn Einstellungsdatum 
ohne  
Migrationshintergrund 

mit 
Migrationshintergrund gesamt 

ohne  
Migrationshintergrund 

mit 
Migrationshintergrund gesamt Gesamt 

gehobener Dienst Herbst 2006 1416 187 1603 1411 108 1519 3122 

Kriminalpolizei Herbst 2007 1178 123 1301 1420 91 1511 2812 

(Kripo) Frühjahr 2008 258 39 297 277 32 309 606 

  Herbst 2008 998 87 1085 1127 60 1187 2272 

  Frühjahr 2009 289 40 329 327 34 361 690 

  Herbst 2009 980 161 1141 1036 86 1122 2263 

  Frühjahr 2010 412 61 473 361 53 414 887 

  Herbst 2010 1027 204 1231 916 120 1036 2267 

  Frühjahr 2011 851 229 1080 619 128 747 1827 

  Herbst 2011 943 313 1256 735 150 885 2141 

  Frühjahr 2012 662 198 860 518 118 636 1496 

  Herbst 2012 1075 317 1392 805 149 954 2346 

  Frühjahr 2013 563 221 784 424 115 539 1323 

  Herbst 2013 962 333 1295 682 152 834 2129 

  Frühjahr 2014 624 255 879 469 126 595 1474 

  Herbst 2014 1232 487 1719 887 246 1133 2852 

  Frühjahr 2015 741 280 1021 552 160 712 1733 

  Herbst 2015 1098 412 1510 799 247 1046 2556 

  Frühjahr 2016 790 317 1107 586 188 774 1881 

  Herbst 2016 801 314 1115 699 163 862 1977 

  Frühjahr 2017 826 355 1181 662 189 851 2032 

  Herbst 2017 1151 494 1645 898 271 1169 2814 

  Frühjahr 2018 826 441 1267 680 242 922 2189 

  Herbst 2018        
 Kripo gesamt 18877 5427 24304 16210 2986 19196 43500 

mittlerer Dienst Herbst 2006 3230 392 3622 1737 144 1881 5503 

Schutzpolizei Frühjahr 2007 1294 269 1563 738 89 827 2390 

(mDS) Herbst 2007 2180 265 2445 1327 103 1430 3875 

  Frühjahr 2008 1364 179 1543 654 53 707 2250 

  Herbst 2008 1923 351 2274 981 129 1110 3384 

  Frühjahr 2009 1080 187 1267 522 77 599 1866 

  Herbst 2009 2422 475 2897 1021 134 1155 4052 

  Frühjahr 2010 1444 317 1761 550 77 627 2388 

  Herbst 2010 2442 544 2968 885 137 1022 3988 

  Frühjahr 2011 2343 825 3168 769 217 986 4154 

  Herbst 2011 3529 1341 4870 1106 352 1458 6328 

  Frühjahr 2012 2002 781 2783 653 175 828 3611 

  Herbst 2012 2559 1147 3706 846 277 1123 4829 

  Frühjahr 2013 1241 611 1852 381 130 511 2363 

  Herbst 2013 2009 1092 3101 643 276 919 4020 

  Frühjahr 2014 2071 1086 3157 669 243 912 4069 

  Herbst 2014 3053 1642 4695 962 432 1394 6089 

  Frühjahr 2015 2057 922 2979 613 250 863 3842 

  Herbst 2015 2183 1227 3410 705 303 1008 4418 

  Frühjahr 2016 1746 1038 2784 514 279 793 3577 

  Herbst 2016 1648 966 2614 529 247 776 3390 

  Frühjahr 2017 2372 1340 3712 787 337 1124 4836 

  Herbst 2017 2398 1648 
 

 

4046 770 427 1197 5243 
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  Frühjahr 2018 1794 1214 3008 527 322 849 3857 

  Herbst 2018        

mDS gesamt 48590 18645 67217 18362 4888 23250 90465 

gehobener Dienst Herbst 2006 1124 119 1243 714 57 771 2014 

Schutzpolizei Herbst 2007 1033 108 1141 752 39 791 1932 

(Schupo) Frühjahr 2008 325 54 379 220 17 237 616 

  Herbst 2008 474 35 509 309 20 329 838 

  Frühjahr 2009 285 46 331 150 17 167 498 

  Herbst 2009 430 55 485 261 33 294 779 

  Frühjahr 2010 292 39 331 135 17 152 483 

  Herbst 2010 497 99 596 293 35 328 924 

  Frühjahr 2011 423 120 543 167 28 195 738 

  Herbst 2011 671 205 876 232 52 284 1160 

  Frühjahr 2012 524 153 677 208 49 257 934 

  Herbst 2012 796 241 1037 316 74 390 1427 

  Frühjahr 2013 535 194 729 207 64 271 1000 

  Herbst 2013 764 263 1027 271 75 346 1373 

  Frühjahr 2014 827 267 1094 352 102 454 1548 

  Herbst 2014 845 317 1162 334 79 413 1575 

  Frühjahr 2015 646 243 889 222 80 302 1191 

  Herbst 2015 670 317 987 268 73 341 1328 

  Frühjahr 2016 517 256 773 216 63 279 1052 

  Herbst 2016 517 269 786 225 63 288 1074 

  Frühjahr 2017 749 324 1073 301 100 401 1474 

  Herbst 2017 842 406 1248 361 129 490 1738 

  Frühjahr 2018 512 275 787 233 101 334 1121 

  Herbst 2018        

Schupo gesamt 13786 4130 17916 6514 1266 7780 25696 

Gesamtergebnis   81253 28202 109437 41086 9140 50226 159661 
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Einstellungen 
       

männlich weiblich  

Laufbahn Einstellungsdatum 
ohne  
Migrationshintergrund 

mit 
Migrationshintergrund gesamt 

ohne  
Migrationshintergrund 

mit 
Migrationshintergrund gesamt Gesamt 

gehobener Dienst Herbst 2006 32 3 35 38 2 40 75 

Kriminalpolizei Herbst 2007 43 2 45 74 1 75 120 

(Kripo) Frühjahr 2008 11 1 12 18 0 18 30 

  Herbst 2008 29 2 31 28 1 29 60 

  Frühjahr 2009 9 0 9 20 1 21 30 

  Herbst 2009 26 3 29 28 3 31 60 

  Frühjahr 2010 25 1 26 33 1 34 60 

  Herbst 2010 25 4 29 28 3 31 60 

  Frühjahr 2011 48 5 53 7 0 7 60 

  Herbst 2011 20 3 23 6 1 7 30 

  Frühjahr 2012 13 3 16 12 2 14 30 

  Herbst 2012 16 2 18 9 3 12 30 

  Frühjahr 2013 15 2 17 13 0 13 30 

  Herbst 2013 17 2 19 8 3 11 30 

  Frühjahr 2014 33 9 42 17 1 18 60 

  Herbst 2014 33 4 37 20 3 23 60 

  Frühjahr 2015 34 5 39 16 5 21 60 

  Herbst 2015 34 6 40 12 8 20 60 

  Frühjahr 2016 27 7 34 15 11 26 60 

  Herbst 2016 60 21 81 32 7 39 120 

  Frühjahr 2017 38 19 57 30 3 33 90 

  Herbst 2017 31 22 53 29 8 37 90 

  Frühjahr 2018             90 

  Herbst 2018             90 

Kripo gesamt 619 126 745 493 67 560 1305 

mittlerer Dienst Herbst 2006 90 6 96 51 3 54 150 

Schutzpolizei Frühjahr 2007 33 7 40 19 1 20 60 

(mDS) Herbst 2007 74 11 85 46 5 51 136 

  Frühjahr 2008 80 9 89 45 5 50 139 

  Herbst 2008 93 14 107 31 2 33 140 

  Frühjahr 2009 82 10 92 48 4 52 144 

  Herbst 2009 146 28 174 63 3 66 240 

  Frühjahr 2010 117 17 134 54 4 58 192 

  Herbst 2010 122 12 134 52 6 58 192 

  Frühjahr 2011 118 20 138 30 0 30 168 

  Herbst 2011 150 42 192 43 10 53 245 

  Frühjahr 2012 106 29 135 25 10 35 170 

  Herbst 2012 138 39 177 33 10 43 220 

  Frühjahr 2013 93 31 124 18 4 22 146 

  Herbst 2013 119 39 158 31 3 34 192 

  Frühjahr 2014 137 42 179 33 4 37 216 

  Herbst 2014 165 57 221 38 6 44 265 

  Frühjahr 2015 148 50 198 36 6 42 240 

  Herbst 2015 153 74 227 32 5 37 264 

  Frühjahr 2016 157 64 221 35 8 43 264 

  Herbst 2016 169 101 270 30 12 42 312 

  Frühjahr 2017 154 98 252 50 9 59 311 

  Herbst 2017 140 121 261 30 21 51 312 
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  Frühjahr 2018             312 

  Herbst 2018             312 

mDS gesamt 2784 921 3704 873 141 1014 4718 

gehobener Dienst Herbst 2006 43 4 47 26 2 28 75 

Schutzpolizei Herbst 2007 68 7 75 43 1 44 119 

(Schupo) Frühjahr 2008 35 3 38 22 0 22 60 

  Herbst 2008 17 2 19 10 1 11 30 

  Frühjahr 2009 38 5 43 18 0 18 61 

  Herbst 2009 22 2 24 6 0 6 30 

  Frühjahr 2010 43 2 45 14 1 15 60 

  Herbst 2010 40 2 42 18 0 18 60 

  Frühjahr 2011 43 6 49 11 0 11 60 

  Herbst 2011 61 10 71 18 1 19 90 

  Frühjahr 2012 60 8 68 19 3 22 90 

  Herbst 2012 48 14 62 25 3 28 90 

  Frühjahr 2013 59 10 69 15 7 22 91 

  Herbst 2013 68 21 89 26 5 31 120 

  Frühjahr 2014 83 17 100 14 6 20 120 

  Herbst 2014 70 23 93 27 1 28 121 

  Frühjahr 2015 80 16 96 19 5 24 120 

  Herbst 2015 59 22 81 37 2 39 120 

  Frühjahr 2016 72 27 99 18 3 21 120 

  Herbst 2016 85 37 122 48 10 58 180 

  Frühjahr 2017 142 61 203 55 12 67 270 

  Herbst 2017 119 68 187 36 17 53 240 

  Frühjahr 2018             210 

  Herbst 2018             210 

Schupo gesamt 1355 367 1722 525 80 605 2327 

Gesamtergebnis   4758 1414 6171 1891 288 2179 8350 
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Eingestellte in den mittleren Dienst nach Herkunft 

  F2011 H2011 F2012 H2012 F2013 H2013 F2014 H2014 F2015 H2015 F2016 H2016 F2017 H2017 Gesamt 

Herkunft m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges   

Deutschland 117 30 147 115 35 150 107 25 132 118 29 147 93 18 111 119 31 150 137 33 170 165 38 203 146 36 182 153 32 185 157 35 192 169 31 200 153 50 203 137 29 166 2338 

Türkei 4   4 16 2 18 12 1 13 11 3 14 14 1 15 19 1 20 21 1 22 23 1 24 24   24 35 1 36 33 4 37 50 4 54 46 6 52 63 9 72 405 

Polen 3   3 7 1 8 6 3 9 2 4 6 6   6 4 1 5 4 2 6 6 3 9 5 3 8 9   9 2 1 3 15 1 16 8 1 9 15 5 20 117 

Russische Föderation 2   2 2 1 3 1 2 3 3   3 1   1 2   2 2   2 2   2 2 1 3 6   6 7 1 8 6 1 7 4   4 4 2 6 52 

Libanon       1   1       2   2       1   1 1   1 2   2 1   1 3   3 1   1 6 1 7 6   6 4   4 29 

Kroatien 2   2 3   3             1   1       1   1 1 1 2 1   1 2   2 3 1 4       1   1 2   2 19 

Kasachstan 1   1             1   1 2   2       2   2 1   1 2   2 2   2 1   1       4   4 1 1 2 18 

Bosnien-Herzegowina 1   1                   3 1 4             2   2 1   1 2   2 1   1 2 1 3 2   2 1   1 17 

Serbien 1   1       1   1         1 1                   1   1 1   1 1   1 1   1 2 1 3 5 1 6 16 

Italien       1   1 2   2 1   1 1   1 1   1       1   1 1   1 1   1 3   3 1   1 1   1 1   1 15 

Ukraine         1 1         1 1 1   1 1   1 2   2 1   1             1   1 1   1 3   3 2 1 3 15 

Vietnam 1   1             1   1 1   1 1   1 1   1             1 2 3       3   3 2 1 3 1   1 15 

Frankreich               2 2             1   1       1   1                   2   2 2   2 3 2 5 13 

Großbritannien         2 2 1   1             1   1 1   1 1   1   1 1       1   1   1 1 1   1 3   3 13 

Griechenland 1   1                                           1   1 1 1 2       3 1 4 1   1 2 1 3 12 

USA               1 1 3   3             1   1 2   2 1   1 1   1 1   1                   10 

Ägypten       1   1         1 1       1   1       1   1 1   1               1 1 1   1 1   1 8 

Thailand                   1   1       1   1       1   1                   1   1 2   2       6 

Kosovo 1   1             1   1       1   1                   1   1       1   1 1   1       6 

Mazedonien 1   1                                       1 1       1   1       1   1 2   2       6 

Algerien                                           1   1                   1   1 1   1 2   2 5 

Irak                                                 2   2 1   1       2   2             5 

Afghanistan                         1   1       1   1                   1   1 1   1       1   1 5 

Syrien         1 1 1   1                         1   1       1   1       1   1             5 

Philippinen                   2   2                               2   2                         4 
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Spanien                                           1   1       1   1 2   2                   4 

Ungarn 1   1       1   1 1   1                               1   1                         4 

Iran                                           1   1   1 1                   1   1 1   1 4 

Slowenien         1 1                                                         1 1 1   1 1   1 4 

Israel                                           1   1 1   1 1   1             1   1       4 

Kuba                                     2   2       1   1       1   1                   4 

Portugal                           1 1       1   1                                     1   1 3 

Österreich       1   1                                     1   1                         1   1 3 

Tschechische Republik             1   1             1   1       1   1                                     3 

Bulgarien                                           1   1               1 1 1   1             3 

Pakistan                               2   2                                     1   1       3 

Lettland       1   1                               2   2                                     3 

Marokko                   1   1                               1   1 1   1                   3 

Mosambik                   1   1                                     1   1 1   1             3 

staatenlos                                     1   1 1   1                                     2 

Belgien                                 1 1                                     1   1       2 

Kambodscha         1 1                                             1 1                         2 

Nigeria                                                                         2   2       2 

Schweden                   1   1                                     1   1                   2 

Mauritius                                           1   1                               1   1 2 

Litauen                               1   1             1   1                               2 

Ghana                                                 1   1                         1   1 2 

Jordanien                                                                   1   1 1   1       2 

Niederlande                                                                   1   1       1   1 2 

Kamerun             1   1                                                       1   1       2 

Tunesien                                                                               1   1 1 

Frankreich  1   1                                                                               1 

Bangladesch                                                                               1   1 1 
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Britische Jungfern-Inseln 1   1                                                                               1 

Albanien                                                                               1   1 1 

Angola             1   1                                                                   1 

Dänemark                               1   1                                                 1 

Rumänien                                                 1   1                               1 

Irland               1 1                                                                   1 

Indonesien                                                             1   1                   1 

Moldau                                                 1   1                               1 

Kirgisistan                                                                   1   1             1 

Panama                                                       1   1                         1 

Schweiz                                       1 1                                           1 

Jamaika       1   1                                                                         1 

Australien                                                                   1   1             1 

Kanada                                     1   1                                           1 

Singapur                                           1   1                                     1 

Peru                                                                               1   1 1 

Zypern                                                             1   1                   1 

Armenien                                                                               1   1 1 

Aserbaidschan                                                                               1   1 1 

Gesamtergebnis 138 30 168 149 45 194 135 35 170 150 38 188 124 22 146 158 34 192 179 37 216 222 44 266 196 42 238 228 37 265 221 43 264 273 43 316 252 59 311 261 51 312 3246 

Nur Migranten 21 0 21 34 10 44 28 10 38 32 9 41 31 4 35 39 3 42 42 4 46 57 6 63 50 6 56 75 5 80 64 8 72 104 12 116 99 9 108 124 22 146 908 
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Eingestellte in den gehobenen Dienst (S und K) nach Herkunft 

  F2011 H2011 F2012 H2012 F2013 H2013 F2014 H2014 F2015 H2015 F2016 H2016 F2017 H2017 Gesamt 

Herkunft m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges   

Deutschland 91 17 108 81 24 105 73 31 104 64 34 98 74 28 102 85 34 119 116 31 147 102 47 149 112 35 147 93 49 142 99 33 132 145 80 225 177 85 262 150 65 215 2055 

Türkei 5   5 7   7 3   3 6 2 8 5   5 9   9 5   5 11 1 12 5 2 7 11 3 14 14 4 18 27 5 32 30 2 32 45 5 50 207 

Polen         1 1 4 1 5 2   2 4 2 6 5 4 9 9 4 13 5   5 2 1 3 2 2 4 1 4 5 7 4 11 10 4 14 8 3 11 89 

Russische Föderation 2   2 1   1       3 1 4       2   2 2   2       2   2 1   1 2 1 3 4   4 7 1 8 6 5 11 40 

Kroatien                               1   1       1   1   1 1 1   1 1   1 1 1 2 3 2 5 1   1 13 

Italien       1   1                         1   1             1   1 1 2 3       1 1 2 3 1 4 12 

Ukraine 1   1 1   1 1   1   1 1 1   1             1   1 2   2         1 1       1 1 2       11 

Kasachstan       1   1               1 1       2   2       1   1       1 1 2       2   2 2   2 11 

Libanon             1   1 1   1                               2   2 1   1 1   1 3   3 1   1 10 

Österreich       1   1                                 1 1         2 2 1   1 1   1 1   1 2   2 9 

Bosnien-Herzegowina                     1 1                           1 1 2   2                   4   4 8 

Frankreich                           1 1   1 1 1   1                   1   1 1   1 2   2 1   1 8 

Thailand                               1   1       1   1 1   1 1   1       1   1   2 2 1   1 8 

Tschechische Republik       1   1                               1 1 2   1 1                         2 1 3 7 

USA                                       1 1       1 1 2             1 1 2 1   1   1 1 7 

Syrien 1   1       1   1             2   2                               1   1 1 1 2       7 

Vietnam                                             1 1             1   1 1 1 2 2   2   1 1 7 

Griechenland 1   1                                           1   1       1   1   1 1 1   1   1 1 6 

Großbritannien             1 1 2 1   1       1   1                                     1   1   1 1 6 

Spanien                                       1 1                   1   1       2   2 1   1 5 

Mazedonien                   1   1                   1   1         2 2                   1   1 5 

Ägypten                               1   1                   1   1 1   1 1   1       1   1 5 

Bulgarien                                                             1   1 2   2 1   1       4 

Schweiz               1 1                                           1   1       2   2       4 

staatenlos                                     1   1       1   1               1 1 1   1       4 
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Lettland                                                       2   2             1   1 1   1 4 

Ungarn                                     1   1         1 1                         2   2 4 

Afghanistan                                     1   1       2   2                               3 

Algerien                                                 1 1 2 1   1                         3 

Serbien                                                   1 1             1   1         1 1 3 

Marokko                           1 1                               1   1 1   1             3 

Südkorea               1 1 2   2                                                             3 

Indonesien                                                       1   1       1   1 1   1       3 

Iran                                           1   1                   1 1 2             3 

Philippinen                                           1   1                         1   1 1   1 3 

Israel                                                             1   1             1   1 2 

Estland                     1 1   1 1                                                       2 

Mosambik                                                 1   1                   1   1       2 

Brasilien                                     1   1                               1   1       2 

Slowakische Republik                         1   1                         1   1                         2 

Ghana                                                                               1 1 2 2 

Irak                                           1   1                                 1 1 2 

Schweden                               1   1                         1   1                   2 

Bolivien                                                 1   1                           1 1 2 

Aserbaidschan                           1 1                                     1   1             2 

Nigeria                                                                         1   1 1   1 2 

Australien                                 1 1 1   1                                           2 

Rumänien                                                                         2   2       2 

Montenegro                         1   1                                       1 1             2 

Niederlande                                                               1 1         1 1       2 

Kuba                                                                   1   1             1 

Peru 1   1                                                                               1 

Belarus (Weißrussland)                                                                     1 1             1 
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Belgien                                                                                 1 1 1 

Sudan                                                                         1   1       1 

Portugal                                           1   1                                     1 

Irland                                                                   1   1             1 

Usbekistan                                                                   1   1             1 

Pakistan                                                             1   1                   1 

Benin                                                             1   1                   1 

Hongkong                                                                               1   1 1 

Albanien                                           1   1                                     1 

Angola                                                       1   1                         1 

Jordanien                                           1   1                                     1 

Taiwan                                                                               1   1 1 

Mauritius                                                                   1   1             1 

Trinidad und Tobago         1 1                                                                         1 

Gabun                                                                               1   1 1 

Tunesien                                     1   1                                           1 

Slowenien                                                                               1   1 1 

Chile                                 1 1                                                 1 

Moldau               1 1                                                                   1 

China (VR)                                       1 1                                           1 

Sri Lanka                                                         1 1                         1 

Kolumbien                                                                                 1 1 1 

Litauen                                 1 1                                                 1 

Mali                                                 1   1                               1 

                                            

Gesamtergebnis 102 17 119 94 26 120 84 36 120 80 40 120 86 35 121 108 42 150 142 38 180 129 51 180 134 45 179 121 59 180 133 47 180 203 97 300 258 100 358 240 90 330 2637 

Nur Migranten 11 0 11 13 2 15 11 5 16 16 6 22 12 7 19 23 8 31 26 7 33 27 4 31 22 10 32 28 10 38 34 14 48 58 17 75 81 15 96 90 25 115 582 
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6 Strukturreform der Polizeiakademie 

6.1 Historie  

Wegen der nicht vorhersehbaren Streichung von 1.000 Stellen im Polizeivollzug durch 

das Berliner Abgeordnetenhaus, konnten in den Jahren 2003 bis 2006 keine Polizei-

dienstkräfte eingestellt und die Auszubildenden, die ihre Ausbildung beendeten, nicht 

in den Polizeivollzugsdienst des Landes Berlin übernommen werden. Ein kleiner Teil 

des Lehrpersonals wechselte zu anderen Dienststellen, der Großteil verblieb in der 

Landespolizeischule (LPS) in Erwartung der wieder beginnenden Ausbildung.  

Im Jahr 2006 wurden wieder 150 Auszubildende im mittleren und 150 Studierende im 

gehobenen Dienst eingestellt. Durch die geringe Zahl von Auszubildenden und die 

verbliebenen zahlreichen Lehrkräfte etablierten sich personalintensive Strukturen, 

Ausbildungs- und Prüfungsabläufe. Mit in den anschließenden Jahren wachsenden 

Auszubildendenzahlen wuchs auch der Bedarf an Lehrkräften stark an. Dabei war fest-

zustellen, dass die Personalbedarfsrechnung nicht der Berechnungslogik anderer Bil-

dungseinrichtungen entsprach. Eine in 2013 durch die Behördenleitung eingerichtete 

Arbeitsgruppe zur Aufarbeitung und Bemessung des Personalbedarfs scheiterte u.a. 

an der Intransparenz der vorhandenen Berechnungsmethode. Der Reformbedarf lag 

auf der Hand. 

6.2 Wesentlicher Veränderungsbedarf 

Der Aufbau der Landespolizeischule folgte keiner durchgängigen Ordnung. Er war viel-

mehr das Ergebnis über viele Jahre durchgeführter unterschiedlicher Strukturverände-

rungen. Die Organisationsstrukturen entsprachen nicht denen anderer Bildungsein-

richtungen, sondern waren an verwaltungs- bzw. vollzugspolizeiliche Strukturen ange-

lehnt1. Teils wurden Aus- und Fortbildung organisatorisch strikt voneinander getrennt, 

in manchen Fällen gab es Dienstbereiche, die beiden Zwecken dienten. Eine strin-

gente Logik erschloss sich nicht. Auszubildende und ein Teil des Ausbildungsperso-

nals wurden in Hundertschaften organisiert. Die zugehörigen Hierarchieebenen mit 

den entsprechenden Funktionen (Gruppenführende, Zugführende und deren Vertre-

tungskraft, Personen der Hundertschaftsführung) banden zahlreiche Ressourcen au-

ßerhalb der Lehre. 

                                                           
1 s. dazu: Anlage 1 – Organigramm ZSE 
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Es existierte keine geordnete Stabsarbeit. Die Schulleitung verfügte über keine orga-

nisatorisch legitimierte Führungsunterstützung. In fachlichen Fragen war sie allein auf 

die Referate angewiesen. Querschnittsaufgaben wurden zum Teil im Zentralen Veran-

staltungsmanagement (ZVM) und teilweise disloziert in allen Referaten wahrgenom-

men. Die nicht eindeutigen und keinem festen Prinzip folgenden Zuständigkeiten führ-

ten zu Verantwortungsdiffusion und Doppelarbeit. 

Die Landespolizeischule verfügte darüber hinaus über keine hinreichenden Verwal-

tungsstrukturen. Ein Großteil der Verwaltungsaufgaben wurde im ZVM vereint, aber 

nicht mit Planstellen hinterlegt. Die verbleibenden administrativen Aufgaben wurden 

als Zugleichaufgabe von Lehrkräften bewältigt, die hierfür entsprechende Minderun-

gen in ihrer Lehrverpflichtung erhielten. Qualitätssicherung und Aufgabenkritik konnten 

so nicht erfolgen. Administrative Aufgaben waren damit nicht hinreichend von der 

Lehre getrennt. Beispielweise planten Lehrkräfte neue Lehrgänge, wurden als PuZ-

Man-Administratoren/-innen eingesetzt oder programmierten Digitalfunkgeräte. 

Dadurch war es nahezu unmöglich, eine trennscharfe Personalberechnung durchzu-

führen.  

Für die Festlegung der zu leistenden Unterrichtsstunden der Lehrkräfte und die Ermitt-

lung des Lehrkräftebedarfs diente eine Vereinbarung mit den Beschäftigtenvertretun-

gen aus dem Jahr 2009, die fortlaufend angepasst und fortgeschrieben worden war. 

Die Vorgaben waren nicht hinreichend konkret und der Interpretationsspielraum sehr 

groß. Eine vorausschauende Lehrkräftebedarfsplanung war kaum möglich und hin-

sichtlich der Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte blieb sie weit hinter dem zurück, 

was von vergleichbaren Lehrkräften an Berufsschulen geleistet wird. In seinem Bericht 

vom 18. April 2016 hat der Rechnungshof des Landes Berlin das Verfahren gerügt. 

Die u.a. mit der Dienstaufsicht über die Auszubildenden und der Qualitätskontrolle der 

Lehre beauftragte Ausbildungsleitung konnte ihrer Aufgabe nicht hinreichend gerecht 

werden. Durch die organisatorische Trennung zwischen mittlerem und gehobenem 

Dienst entwickelten sich nicht sachgerechte, unterschiedliche Standards. Obwohl der 

Einsatz der Dienstkräfte des mittleren und gehobenen Dienstes nach der Ausbildung 

gemeinsam bei den Abschnitten erfolgt, gab es neben den nachvollziehbaren Unter-

schieden in der theoretischen Ausbildung (mD: Ausbildung, gD: Studium) eine gänzlich 

unterschiedlich gestaltete praktische Ausbildung mit deutlichen Schwächen beim ge-
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hobenen Dienst. Grundsätzlich identische Ausbildungsvorhaben, z.B. Verkehrsrege-

lung oder Waffenausbildung, erfuhren unterschiedliche Zeitansätze. Im mittleren 

Dienst wurden Aufgaben der Ausbildungsleitung neben der Dienstkraft des höheren 

Dienstes als Zugleichaufgabe durch Lehrkräfte wahrgenommen. Sie hatten damit die 

Aufgabe, ihre eigene Arbeit zu evaluieren. Das führte beispielsweise bei der curricula-

ren Aufarbeitung des Lehrstoffs in den einzelnen Fächern zu unbefriedigenden Ergeb-

nissen. 

Qualitätskontrolle und Evaluation fanden sich in der alten Organisationsstruktur nicht 

wieder. Wenn überhaupt, haben die Lehrkräfte ihre Arbeit und Strukturen selbst eva-

luiert. Es gab keine schriftlich festgelegten Standards für die meisten Aus- oder Fort-

bildungsvorhaben und damit auch keine verbindlichen Vorgaben für die Lehrkräfte. 

Lehrkräfte hatten beispielsweise in Ermangelung eines verbindlichen Curriculums für 

die Ausbildung zum mittleren Dienst der Schutzpolizei im theoretischen Unterricht weit-

reichende Gestaltungsmöglichkeiten, was zu so erheblichen Abweichungen führte, 

dass Prüfungen nicht durch Lehrkräfte abgenommen werden konnten, die nicht zuvor 

in der Klasse unterrichteten.  

Ein Vergleich und Erfahrungsaustausch mit anderen Bildungseinrichtungen fand nicht 

statt. Da sich das Führungspersonal der LPS aus der Polizei rekrutierte und weder 

über Erfahrungen in der Bildungsarbeit verfügte noch in entsprechenden Netzwerken 

vertreten war, standen nicht schulische, sondern vollzugspolizeiliche Dinge im Vorder-

grund.  

6.3 Vorstudie zur Umstrukturierung der PA 

Um sicherzustellen, dass der bereits politisch angekündigte und wegen der hohen Al-

tersfluktuation absehbare Anstieg der Auszubildendenzahlen in guter Qualität und mit 

vertretbaren Ressourcen zu bewältigen ist, hat die Behördenleitung im Jahr 2014 be-

schlossen, eine entsprechende Organisationsuntersuchung durchzuführen.  

Mit der Beratergemeinschaft Pieper & Fahlbusch (P&F) wurden zwei externe Berater 

gewonnen, die die Landespolizeischule betrachtet und eine Vorstudie zur inhaltlichen 

und organisatorischen Neuausrichtung der Landespolizeischule Berlin erstellt haben. 

Diese Vorstudie liegt seit März 2015 vor. Das Ergebnis deckte die unter 6.2. genann-

ten, organisatorischen sowie didaktisch-methodischen Schwächen auf. Darüber hin-

aus wiesen P&F auf den auffällig ineffizienten Personaleinsatz hin.  
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Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurde im Rahmen der bereits bestehenden Projekt-

struktur Projektgruppe Einsatzeinheiten und Stäbe II das Teilprojekt 4 eingerichtet und 

beauftragt, unter Berücksichtigung der Prüfungsergebnisse von P&F Verbesserungs-

vorschläge zu erarbeiten. Nach zweijähriger Projektarbeit, in die neben Lehr- und Füh-

rungskräften auch Personalrat, Frauenvertretung und Schwerbehindertenvertretung 

eingebunden waren, wurde das Ergebnis im Sommer 2016 durch die Behördenleitung 

und den Senator für Inneres und Sport zustimmend zur Kenntnis genommen. Anschlie-

ßend wurde das Teilprojekt 4 mit der Umsetzung der Ergebnisse beauftragt.  

Folgende Schwerpunktthemen wurden benannt: 

- Inhaltliche und methodische Überarbeitung der Aus- und Fortbildung 

- Anpassen der Organisationsstruktur2 

- Erstellen eines ganzheitlichen Personalkonzeptes 

- Planen der erforderlichen Ressourcen 

6.4. Personalbedarf 

Der Personalbedarf an der Polizeiakademie ergibt sich aus der Summe der erforderli-

chen Dienstkräfte mit und ohne Lehrtätigkeit.  

Die Anzahl der Lehrkräfte bemaß sich früher an der bereits oben erwähnten Vereinba-

rung mit den Beschäftigtenvertretungen. Danach wurde allen Arten von Lehrkräften 

(Theorielehrkräfte in Aus- und Fortbildung, Fachausbilderinnen und Fachausbilder, 

Fachkräfte für das Einsatztraining, das Verhaltenstraining, das Schießtraining etc.) ein 

zu leistendes Deputat mit zahlreichen Ermäßigungen zugewiesen. Im Ergebnis leistete 

eine Lehrkraft jährlich durchschnittlich 825 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten.  

Zukünftig wird nur den in der Ausbildung tätigen Lehrkräften im Stundenplanunterricht 

ein Deputat zugewiesen. Nach der mit den Beschäftigtenvertretungen vereinbarten 

neuen Dienstvereinbarung leisten sie wie andere Berufsschullehrkräfte auch jährlich 

grundsätzlich 976 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten. Alle anderen Lehrkräfte (Semi-

narlehrkräfte) versehen ihren Dienst im Rahmen der landesweit geltenden Dienstver-

einbarung über die Arbeitsflexibilisierung (DV Flex), zu deren Konkretisierung erst 

                                                           
2 s. dazu: Anlage 2 – Organigramm der Polizeiakademie-Fachbereiche sowie Anlage 3 – Organigramm der Poli-
zeiakademie-Stab 
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kürzlich eine entsprechende Dienstvereinbarung mit den Beschäftigtenvertretungen 

vereinbart wurde. 

Gegenwärtig wird verhandelt, wie viele Seminartage Seminarlehrerinnen und -lehrer 

künftig jährlich durchschnittlich leisten müssen. Unter Berücksichtigung der in 2019 

erreichten höchsten Auszubildendenzahl im mittleren und gehobenen Dienst werden 

im neuen System ca. 150 Lehrkräfte weniger benötigt (siehe nachfolgende Tabelle). 

Da es sich ganz überwiegend um Polizeivollzugs handelt, wird der polizeiliche Einzel-

dienst in den Abschnitten und Hundertschaften dadurch wesentlich entlastet. 

Die Anzahl der Dienstkräfte ohne Lehrtätigkeit ist abhängig von der Anzahl der Füh-

rungskräfte in der jeweiligen Struktur und der Organisation der administrativen Aufga-

ben. Das neue System verzichtet durch effizientere Strukturen und eine flachere Hie-

rarchie auf zahlreiche Führungskräfte. Darüber hinaus wurde die Administration im 

Akademiestab zentralisiert und kann hier wesentlich effizienter erfolgen. Hier werden 

ca. 50 Dienstkräfte eingespart. 

Der nachfolgenden Aufstellung kann die Entwicklung der durchschnittlichen Zahl der 

Auszubildenden ab 2010 entnommen werden, im Jahr 2019 ist die kalkulierte Höchst-

zahl erreicht. Dem zur Seite gestellt ist der Personalbedarf, der sich aus dem alten und 

dem neuen System für die Lehre und die Administration ergibt. 
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Entwicklung Azubis/Lehrkräfte der PA (ohne Zentrales Einsatztraining) 

Auszubildende gesamt (mittlerer + gehobener Dienst) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1431 1579 1569 1527 1781 1974 2285 2833 3050 3292 

 

(1) Personalbestand altes System bis 2014 mit Hochrechnung 2015-2019  
  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lehr-
kräfte 

310 313 314 344 367 387 460 486 520 549 

Admin.     174 180 185 190 195 200 

 

Bis 2014 wurde das Personal nach dem ehemaligen System gesteuert. Für die Jahre 

2015 – 2019 wurde zum Zwecke des Vergleichs hochgerechnet, wie sich der Perso-

nalbedarf unter diesen Bedingungen entwickelt hätte. 

(2) Personalbestand nach Umsteuerung ab 2015 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lehr-
kräfte 

     375 365 364 385  

Admin.      175 165 160 155  

 

Ab 2015 erfolgten im Rahmen des Projektes Anpassungen/Änderungen. Daher konnte 

der Personalbestand trotz starken Aufwuchses in der Ausbildung von 2015 – 2017 

stabil gehalten werden. 

 

(3) Personalbedarf neues System ab 2019 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lehr-
kräfte 

         394 

Admin.          148 

 

Im Jahr 2019 ist der Höchststand an Auszubildenden aus allen Jahren erreicht und die 

Ausbildung im mittleren Dienst erfolgt nur noch im neuen Ausbildungsgang. Der ange-

gebene Personalbedarf entspricht dem Zielstellenplan und besteht unter Berücksich-

tigung der jährlichen Einstellung von 1224 Auszubildenden und den derzeitig der Poli-

zeiakademie übertragenen Aufgaben.  
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Unter Admin.-Personal fallen Führungs- und Verwaltungskräfte sowie die Dienstkräfte 

die der PA zugeordneten Bereiche mit gesamtbehördlichen Querschnittsaufgaben 

(Veranstaltungsmanagement, Bibliothek, Druckerei, Vordrucklager). 

 

6.5 Lehrkräfteauswahl und –qualifizierung 

Die Auswahl geeigneter Vollzugskräfte für eine Lehrtätigkeit an der Polizeiakademie 

erfolgt über ein Personalgewinnungsverfahren und aktuell über ein Verfahren zur Iden-

tifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Interesse an einer Lehrtätigkeit an 

der Polizeiakademie. Diese Verfahren werden begleitet durch die Serviceeinheit Per-

sonal (SE Pers), die auch an den Vorstellungsgesprächen der interessierten Bewer-

berinnen und Bewerber aus allen Gliederungseinheiten der Polizei Berlin teilnimmt. 

Bei positivem Votum in der persönlichen Vorstellung und der Freigabe durch die SE 

Pers beginnt eine dienstliche Verwendung mit einer vorangestellten Probezeit, in der 

die tatsächliche Eignung im praktischen Einsatz zu beweisen und die nachfolgend be-

schriebene Qualifizierung erfolgreich zu absolvieren ist. 

Für die Gewinnung der allgemeinbildenden Lehrerinnen und Lehrer sowie der Sport-

lehrerinnen und Sportlehrer erfolgt eine öffentliche Ausschreibung im Amtsblatt für 

Berlin, der sich ein Auswahlverfahren mit Lehrprobe anschließt. Die Einstellung erfolgt 

auch hier verbunden mit einer Probezeit, die erfolgreich zu absolvieren ist. 

Bisher werden die Vollzugs-Lehrkräfte mit einem dreiwöchigen Kompaktlehrgang und 

zusätzlichen E-Learning-Komponenten auf ihre Lehrtätigkeit vorbereitet. Neben allge-

meinen didaktisch-methodischen Inhalten werden auch Rolle und Selbstverständnis 

der Lehrkraft, Sprache (Sprechtraining), Präsentation und Umgang mit schwierigen Si-

tuationen behandelt. Weiterer Bestandteil dieser Qualifizierungsmaßnahme ist ein 

zweitägiges Seminarmodul Diversity Management, in dem das Thema „Interkulturelle 

Kompetenz (IK)“ einen Schwerpunkt bildet. Es wird in Kooperation mit der Stiftung So-

zialpädagogisches Institut Berlin durchgeführt. Nach Absolvierung der Qualifizierungs-

maßnahme muss jede Lehrkraft eine Lehrprobe durchführen, die vom Lehrgangsper-

sonal beobachtet und ausgewertet wird. 

Zusätzlich werden den an der PA tätigen Lehrkräften Fortbildungsseminare angebo-

ten. Die Themen variieren je nach Bedarf. Beispiele: Methodenworkshops, Visualisie-

rung, Umgang mit schwierigen Situationen (Vertiefung), etc. 
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Darüber hinaus können die Lehrkräfte der PA auf ein Coaching-Angebot zurückgrei-

fen. Zudem stehen die durchführenden Dienstkräfte der o.g. Qualifizierungs-/ und Fort-

bildungsveranstaltungen in Einzelfällen für Coachings zur Verfügung. Hier werden 

Lehrkräfte auf individuelle Herausforderungen vorbereitet. Unterrichtssequenzen wer-

den begleitet und ausgewertet. 

6.6 Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen 

Die Beschäftigtenvertretungen sind im gesamten Reformprozess umfassend einge-

bunden worden. Sie wurden zu insgesamt fünf Informationsveranstaltungen eingela-

den, nahmen an diversen Teilprojektsitzungen teil, am monatlichen Jour fixe mit der 

Akademieleitung und wurden nicht zuletzt förmlich im Rahmen der 7. Organisations-

verfügung PG EES beteiligt.  

Ein weiteres Beteiligungsverfahren fand im Rahmen des Personalkonzepts (Dienstver-

einbarung über die Arbeitszeitregelung der Lehrkräfte im Stundenplanunterricht der 

Polizeiakademie der Polizei Berlin und Dienstvereinbarung über die Umsetzung der 

Arbeitszeitflexibilisierung in der Polizeiakademie) statt. Und schließlich wurden die Be-

schäftigtenvertretungen für die beabsichtigten Kooperationsvereinbarungen zur 

Durchführung einer Inspektion an der PA und der Qualifizierung der Lehrkräfte förmlich 

beteiligt.  

Die förmlichen Beteiligungsverfahren endeten alle mit der Zustimmung der Beschäf-

tigtenvertretungen zu den beabsichtigten Maßnahmen. 

6.7 Schulaufsicht als Kontrollgremium 

Seit März 2006 werden die rund 700 Berliner Schulen von der Berliner Schulinspektion 

der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie inspiziert. 

Im Rahmen der Einführung eines Qualitätsmanagements fanden Gespräche zwischen 

der PA-Leitung der Polizei Berlin und der Berliner Schulinspektion statt, die zunächst 

auf einen reinen Informationstransfer in Bezug auf Qualitätsstandards im Lehrbetrieb 

ausgerichtet waren. Bei den Teilnehmenden entstand die Idee, eine gemeinsam ab-

gestimmte Inspektion bei der PA durchführen zu lassen, um wichtige Erkenntnisse für 

den weiteren Reformprozess zu gewinnen. 
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Im weiteren Verlauf wurde der Vorschlag einer Schulinspektion an der PA durch die 

Projektleitung und die Senatsverwaltung für Inneres und Sport unterstützt. Die dafür 

erforderliche Kooperationsvereinbarung befindet sich noch im Abstimmungsprozess. 

Ziele der Schulinspektion sind:  

 Datengestützte Bewertung von Schulqualität 

 Hinweise zur Unterstützung der Qualitätsentwicklung an den Schulen 

 Optimierung der Zuverlässigkeit der schulischen Qualitätsentwicklungspro-

zesse 

 Erstellung vergleichbarer Daten und Informationen als Steuerungswissen für 

politische Entscheidungsträger. 

In der Regel wird jede Schule alle fünf Jahre besucht. Jede Schule wird als Gesamt-

system bewertet, wobei ein Rückschluss auf einzelne Lehrkräfte nicht möglich ist, und 

erhält Rückmeldungen zu ihren Stärken und zu ihrem Entwicklungsbedarf. Unterrichts-

beobachtungen geben Aufschluss über Unterrichtsbedingungen, die Unterrichtspro-

zesse und die Individualisierung von Lernprozessen. 

Weitere Inspektionskriterien sind: Schulkultur, Schulmanagement und Personalent-

wicklung. 

Die Ergebnisse werden in einem Inspektionsbericht festgehalten. Dieser enthält das 

Qualitätsprofil und das Unterrichtsprofil der Schule. 

Hat eine Schule einen erheblichen Entwicklungsbedarf, findet eine erneute Inspektion 

erneut nach zwei Jahren statt. Sie wird in dieser Zeit durch Prozessberatung und/oder 

Fachcoaching und/oder Lehrkräftecoaching unterstützt. 

6.8 Transparenz im politischen Raum 

Behördenleitung, Projektleitung und Akademieleitung waren von Beginn des Umstruk-

turierungsverfahrens um größtmögliche Transparenz bemüht. Das Projekt wurde auf 

unterschiedlichen Ebenen im politischen Raum präsentiert, es ergingen verschiedene 

Einladungen an Abgeordnete des Landes Berlin und es fanden unterschiedliche Aka-

demiebesuche statt. 

So besuchten am 19. Juli 2016 die SPD-Abgeordneten Saleh und Schreiber im Rah-

men der Stadtteiltage die Polizeischule am Standort Ruhleben. Dabei wurden folgende 

Themen erörtert: 



 
37 

 

 Lehrsaalgebäude Haus 27 

 Bewerbungsverfahren/Einstellungszahlen 

 Qualität der Bewerbenden 

 Frauenanteil/Anteil Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund 

 Ausbildungsvergütung 

 Freie Heilfürsorge 

 Ausbildungsablauf mPVD/gPVD 

 Problematik Laufbahnbewerberinnen und -bewerber zur HWR 

 Lebensältere Berufsanfängerinnen und -anfänger 

 Schießstand Haus 18 

 Weitere Sanierungen 

 Strukturveränderungen an der LPS 

Im Anschluss gab es die Gelegenheit, einen Unterricht im Haus 25 zu besuchen sowie 

einem Situationstraining beizuwohnen. 

Auf Einladung und unter Beteiligung des Staatssekretärs Akmann besuchten auch die 

innenpolitischen Sprecher oder ihre Beauftragten aller Fraktionen des Abgeordneten-

hauses zu Berlin (mit Ausnahme der FDP) die Polizeiakademie. Der Besuch fand am 

21. September 2017 am Standort Ruhleben statt. Im Anschluss an die inhaltliche Aus-

einandersetzung mit dem Projekt erhielten alle Abgeordneten und ihre Beauftragten 

die Möglichkeit, am Unterricht im Fach Politische Bildung teilzunehmen und einer fach-

praktischen Übung (Festnahmetechniken) zuzusehen. 

 

7 Ausbildungsverfahren 

7.1 Gegenüberstellung 

Mit der Änderung des Einstellungsverfahrens 2010 ergab sich für Ausbildung im mPVD 

keine Änderung. In der nachfolgenden Tabelle sind die Änderungen zur Neueinstel-

lung zum Herbst 2017 aufgeführt. 

 

Alt Neu ab 01.09.2017 

Betreuung 
Bis 31.08.2010 ein Klassenleiter und ein 
Gruppenführer je Klasse 
Bis 31.08.2015 ein Zugführer und ein 
Vertreter sowie zwei Gruppenführer für 
zwei Klassen 

Betreuung 
Ab 01.12.2016 ein Klassenlehrer und ein 
Vertreter je Klasse 
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Bis 30.11.2016 ein Zugführer und ein 
Vertreter sowie zwei Gruppenführer für 
drei Klassen 

Ablauf 
1. und 2. Ausbildungsjahr Fachtheorie 
und Seminare;  
3. Ausbildungsjahr bewertete Praktika 
sowie Spezialausbildung 

Ablauf 
Fünf Semester Fachtheorie und Semi-
nare; im 2.-5. Semester bewertete Prak-
tika 

Lehrgebiete 
Alle Lehrgebiete wurden in beiden 
AusbA vermittelt. Nur Besonderes Ord-
nungsrecht (BOR) fand erst im 2. AusbA 
statt. 
 
 
 

Lehrgebiete 
Die Lehrgebiete wurden in Teilen thema-
tisch neu gefasst. Es wurden feste Fä-
cherkombinationen definiert: 
 
Verkehrsrecht (VR)/Öffentliches Recht 
(ÖR) 
Kriminalistik (KR)/Strafrecht (ST) 
 
Nicht durchgängig in allen Semestern: 
Deutsch (D) im 1. und 2. Sem. 
Englisch (E) vom 3. - 5. Sem. 
Schwimmen und Retten (SR) nur im 
1.Sem. ohne Bewertung nur bestanden 
 
Der Stundenansatz aller Lehrgebiete 
wurde zugunsten der Praktika reduziert. 
 
Berufsethik ist kein einzelnes Lehrgebiet 
mehr, sondern wird in allen Lehrgebieten 
vermittelt. 

Bewertung 
Ausreichende Leistungen mind. 4 Pkt. 

Bewertung 
Ausreichende Leistungen mind. 5 Pkt. 

Prüfungen 
1. AusbA – Zwischenprüfung in vier Fä-
chern (SOL, VL, PB, KR) 
 
2. AusbA – schriftl. Abschlussprüfung in 
vier Fächern (SOL, VL, PB, KR) 
 
3. AusbA – mündl. Abschlussprüfung in 
zwei Fächern (SOL + ein Wahlfach) 
3. AusbA – praktische Prüfung (drei 
Praktika bei Abschnitten, Einsatzeinhei-
ten, PA FB III 2) 

Prüfungen 
1. Sem. – Politische Bildung (PB) 
2. Sem. – VR/ÖR*, D, Eingriffsrecht (ER) 
3. Sem. – KR/ST*, PB 
4. Sem. – KR/ST*, VR/ÖR*, ER 
5. Sem. – mündl. Prüfung in allen theore-
tischen Fächern) 
 
*Kombinationsprüfungen 
 
Wiederholungsprüfung max. 5 Pkt. 
 

Mündliche Prüfung 
Zwei Prüfungsfächer (SOL + Wahlfach) 
 
Prüfungsausschuss 5 Mitglieder + Prü-
fende Dienstkraft  

Mündliche Prüfung 
Eine Fächerübergreifende Prüfung 
 
Prüfungskommission 3 Mitglieder + Un-
terstützung durch fachliche Lehrkraft 

Zulassung zu Prüfungen Zulassung zu Prüfungen 
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Arithmetisches Mittel der Lehrernoten 
mindestens 4 Punkte + im 2. AusbA 
K.O.-Fächer (SOL, AE, SP, D, Schießen) 

Keine Zulassungsvoraussetzungen 
mehr zur Teilnahme an den Prüfungen 
 

Ausbildungsverlängerung  
Bei Nichtzulassung zur Zwischenprüfung 
und Abschlussprüfung i.d.R. jeweils 6 
Monate 
 
Bei Nichtbestehen jeder Prüfung 
einmalige Wiederholung der Prüfung = 
jeweils 6 Monate Ausbildungsverlänge-
rung 

 
 
 

Ausbildungsverlängerung 
Keine Ausbildungsverlängerung mehr 
bei mangelhaften Leistungen. Nicht be-
standene Prüfungen dürfen einmal wie-
derholt werden (i.d.R. nach 3 Monaten, D 
nach 6 Monaten gemeinsam mit nachfol-
gendem Einstellungsjahrgang). Der Aus-
bildungsgang wird bis zur Wiederholung 
weiter fortgesetzt. 
Im Krankheitsfall/Mutterschutz ist eine 
Zurückstufung weiterhin möglich. 

Ausbildungsverkürzung 
Wird die theoretische Abschlussprüfung 
mit mind. 11,5 Pkt. abgeschlossen, so 
wird die Ausbildung verkürzt. Der Verkür-
zende absolviert die 13 Wochen Praktika 
im 3. AusbA nicht mehr. 

Ausbildungsverkürzung 
Die Ausbildung wird nicht mehr verkürzt. 

 
 
 
Bewertete Praktika 
3. AusbA – 13 Wochen bei Abschnitten, 
Einsatzeinheiten, PA FB III 2 

Unbewertete Praktika 
2. Sem. – 3 Wochen Abschnitt, 3 Wo-
chen Einsatzeinheit 
 
Bewertete Praktika 
3. Sem. – 6 Wochen Abschnitt 
4. Sem. – 5 Wochen Einsatzeinheit 
5. Sem. – 5 Wochen Abschnitt 

Führerschein 
Zum Ende des 2. AusbA. 

Führerschein 
Zum Ende des 3. Sem. (Im Einzelfall z.B. 
Minderjährige auch später) 

Fachlehrerkonferenzen 
Für die Zulassung zu den Prüfungen 

Fachlehrerkonferenzen 
Entfallen, da keine Zulassungsvoraus-
setzungen mehr bestehen 

Schwimmen und Retten 
Zwei Ausbildungsjahre 1/3 der Sportnote 

Schwimmen und Retten 
1. Sem. muss bestanden werden 

Klassenarbeiten 
In beiden AusbA werden jeweils 2 Arbei-
ten geschrieben: 
SOL, D, VL, PB, ST, KR 
Sowie je eine Arbeit: 
E, G 
Im 2. AusbA werden zusätzlich 2 Arbei-
ten BOR geschrieben 

Klassenarbeiten 
Es werden keine Klassenarbeiten mehr 
geplant. Die Fachbereiche legen die No-
tenfindung der Lehrernote für jedes Se-
mester selbst fest. 

Förderunterricht 
Die Fachlehrer bieten bei Defiziten selb-
ständig Förderunterricht an. Die Teil-
nahme ist jeweils zu dokumentieren. 

Förderunterricht 
Die Fachlehrer bieten bei Defiziten 
selbstständig Förderunterricht an. Die 
Teilnahme ist jeweils zu dokumentieren. 
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Bei Nichtbestehen einer Prüfung wird der 
Förderunterricht mind. 6 Wochen vor der 
Wiederholungsprüfung verpflichtend 
durchgeführt und ist zu dokumentieren. 
Die Wiederholungsprüfung D erfolgt da-
von abweichend nach 6 Monaten, so 
dass in diesem Fach mehr verpflichten-
der Förderunterricht durchgeführt wird. 

Wunderkerzenregelung 
Zum Ende des 1. AusbA ist bei einer Ge-
samtleistung von mind. 11,5 Pkt. und ei-
ner Studienberechtigung der Wechsel 
der Laufbahnrichtung (Studium an der 
HWR) möglich 

Wunderkerzenregelung 
Zum Ende des 2. Sem. ist bei einer Ge-
samtleistung von mind. 11,5 Pkt. und ei-
ner Studienberechtigung der Wechsel 
der Laufbahnrichtung (Studium an der 
HWR) möglich 

 
 

7.2 Klassenlehrerinnen und -lehrer 

Im Neusystem übernehmen die Klassenlehrerinnen und -lehrer einen Großteil der Auf-

gaben der ehemaligen Zugführung und unterstellten Führungskräften. Diese sind: 

•   Betreuung (Ansprechperson) für die zugewiesene Klasse, ggf. zu festgelegten 
Sprechzeiten 

•   Kontrolle des Klassenraumes mit Unterstützung des Klassensprechers 

•   Kontrolle des jeweiligen Klassenbuches (u.a. Anwesenheit) 

•   Ansprechen, Auswerten, Dokumentieren von Auffälligkeiten  

•   Zuarbeiten auf Anforderung der Ausbildungsleitung (Leistungsaussagen) 

•  Kontakt halten zu allen Lehrkräften der Klasse (Fächerübergreifendes Gesamtbild 
über jede auszubildende Person) 

•   Betreuung am Tag der Einstellung/Ernennung 

•   Betreuung in der Einstellungswoche 

•   Einweisung, Betreuung, Begleitung zur Vereidigung 

•   Teilnahme an Besprechungen der Ausbildungsleitung 

•   Bekanntgabe von Notenergebnissen 

•   Durchführen der Einsichtnahme von Auszubildenden in ihre Prüfungsarbeiten 

•   Erforderliche Kontaktaufnahmen zu Erziehungsberechtigten bei minderjährigen 

Auszubildenden 
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7.3 Förderunterricht zur Wiederholung einer Prüfung 

Nach der alten Ausbildungsordnung für den mittleren Polizeivollzugsdienst (APOmD-

Pol) wird die Ausbildung zur Wiederholung einer Prüfung um 6 Monate verlängert. Die 

Wiederholenden werden aus dem Klassengefüge genommen und wiederholen alle 

Ausbildungsinhalte von 6 Monaten ohne eine Neubewertung. Die Motivation, sich in 

diesen 6 Monaten gezielt auf die Wiederholung der Prüfung zu fokussieren, fällt vielen 

Auszubildenden schwer. 

Im neuen Ausbildungsgang verbleiben die Auszubildenden in ihrem Klassengefüge 

und werden in mindestens 6 Wochen gezielt durch verpflichtenden Förderunterricht 

auf ihre Wiederholungsprüfung vorbereitet. Die Wiederholungsprüfung legen sie nach  

3 Monaten erneut ab. Für den gezielten Förderunterricht im Lehrgebiet Deutsch steht 

mehr Zeit zur Verfügung, da die Wiederholungsprüfung in diesem Fach erst nach  

6 Monaten erfolgt. 

7.4 Erhöhter Praxisanteil 

Im alten Ausbildungsgang erfolgt in zwei Ausbildungsjahren die fachtheoretische und 

fachpraktische Ausbildung. Im Anschluss werden im 3. Ausbildungsabschnitt im Rah-

men der praktischen Prüfung die bewerteten Praktika absolviert. Hierfür stehen  

13 Wochen für ein Praktikum bei einer Einsatzeinheit, auf einem Abschnitt und an der 

PA zur Verfügung. 

Um zukünftig die Theorie frühzeitig mit der Praxis zu verknüpfen, sieht die Neuausbil-

dung ab dem 2. Semester in jedem Semester ein Praktikum vor. Die bis dahin vermit-

telten fachtheoretischen Inhalte und fachpraktischen Fertigkeiten sollen die Auszubil-

denden jeweils direkt in der Praxis anwenden und erste Erfahrungen sammeln. Theo-

rie und Praxis stehen dabei in einem wechselseitigen Verhältnis und ergänzen sich 

gegenseitig. 

Die praktischen Anteile (Praktika) wurden im Vergleich zur Altausbildung von  

13 auf 22 Wochen in der Neuausbildung erhöht. Dies führt in der Folge zu einer Re-

duzierung der für die fachtheoretischen Inhalte zur Verfügung stehenden Zeiten. Die 

Reduzierung erfolgt für alle theoretischen Lehrgebiete auf ein anteilmäßig gleiches Ni-

veau von 3 bzw. 6 Unterrichtseinheiten je Woche, wobei inhaltlich nur wenige Verän-

derungen vorgenommen wurden. 
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7.5 Politische Bildung 

Inhaltlich bestand das Fach „Politische Bildung“ bisher aus den drei Themenbereichen 

Politik, Staatsrecht und Grundrechtslehre. Staatsrecht und Grundrechtslehre werden 

in der Neuausbildung in das neue Fach „Öffentliches Recht“ überführt. Die ganztägi-

gen Exkursionen zur Gedenkstätte Sachsenhausen, dem Bundestag/Abgeordneten-

haus sowie zum Thema Jüdisches Leben in Berlin bleiben unverändert erhalten. Das 

Seminar zur Interkulturellen Kompetenz wurde thematisch um den Aspekt „Diversity“ 

ergänzt (3 Tage IKK, 2 Tage Diversity). 

8. Aktuelle Auslöser und Aufarbeitung 

8.1. Voicemail 

Die Voicemail wurde dem Polizeipräsidenten in der 44.KW vertrauensvoll von einem 

ehemaligen Mitarbeiter übermittelt. Der Leiter der Polizeiakademie wurde daraufhin 

gebeten, den Sachverhalt und die Situation in der Klasse aufzuklären.  

Die Behördenleitung (PPr und VPr’in) selbst hat sich am 30. Oktober 2017 intensiv mit 

dem Verfasser der Sprachnachricht ausgetauscht. In dem Gespräch hat der Beamte 

Folgendes geschildert:  

Er komme aus der Direktion 3 und hospitiere derzeit als Rettungssanitäter im 

Polizeiärztlichen Dienst (PÄD). Am 24. Oktober 2017 sei er erstmalig auf eine 

Klasse von Auszubildenden in der PA getroffen, die er gemeinsam mit einem 

Sanitäter des PÄD in 1. Hilfe unterrichten sollte. Die Klasse gehöre zum neuen 

Ausbildungsgang und sei noch nicht mit Uniform ausgestattet gewesen. Das 

Verhalten eines Großteils der Klasse habe ihn schockiert. Dabei habe es sich 

um rund 15 männliche Auszubildende überwiegend migrantischer Herkunft ge-

handelt. Alle Frauen hätten sich distanziert und gut mitgemacht; dies gelte auch 

für zwei Männer, von denen einer vom äußeren Anschein einen Migrationshin-

tergrund gehabt habe. Die Gruppe der 15 habe sich nicht am Unterricht interes-

siert gezeigt und dies durch unterschiedliches Verhalten zum Ausdruck ge-

bracht: Von Rumhängen im Stuhl, Basecap auflassen und schräg setzen, Ka-

puzenjacke über den Kopf ziehen, desinteressiert weggucken bis einschlafen 

und auf Ansprache eher gar nicht reagierend oder aber ablehnend und hinter 

dem Rücken tuschelnd. Die Klasse sei vermüllt worden, ohne später aufzuräu-

men. Auf Ansprache hätte er bei einigen der Auszubildenden einen feindseligen 

Blick wahrgenommen, der ihn an seine Zeit auf einem Weddinger Abschnitt er-

innert habe, nicht aber an den Umgang mit Kollegen. In der Pause habe es 

zudem simulierte Faustschläge gegeneinander gegeben, auch das kenne er 

nicht von Kollegen.  
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Ihn habe das Erleben schockiert und deshalb habe er darüber mit einem be-

freundeten Kollegen, mit dem er früher auf dem Abschnitt Streife gefahren sei, 

besprechen wollen. Nur diesem habe er die Sprachnachricht geschickt, nicht 

darüber nachdenkend, dass diese weitergeleitet werden könnte und so einen 

großen Adressatenkreis erreiche. Das habe er niemals gewollt. In der Sprach-

nachricht habe er seine ganze Schockiertheit über das Erlebte zum Ausdruck 

gebracht, ohne seinen Sprachgebrauch zu hinterfragen, weil das doch nur pri-

vat gewesen sei. Jetzt sehe er ein, dass das ein Fehler war und würde er das 

nie wieder tun. 

Die Klasse befindet sich seit dem 1. September 2017 in der Ausbildung für den mittle-

ren Dienst der Schutzpolizei. Sie befand sich bei Öffentlichwerden der Sprachnachricht 

ebenso im Urlaub wie der Klassenlehrer; beide kehrten am 6. November 2017 aus 

diesem zurück. 

Der stellvertretende Klassenlehrer, der die Klasse in Kriminalistik und Strafrecht unter-

richtet, wurde zu seinen persönlichen Wahrnehmungen befragt. Ein Verhalten, wie in 

der Voicemail geschildert, hatte er in der Klasse nicht festgestellt. 

Der Klassenlehrer wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Eine Befragung 

und Auswertung mit der betreffenden Klasse fand am 6. November 2017 statt. 

Vor Beginn des Klassengesprächs wurde für die Klasse die „Voice-Nachricht“ vorge-

spielt. Zusammenfassend hier die Schilderungen und Empfindungen aus Sicht der 

Auszubildenden: 

 Als die „Voice-Nachricht“ im Umlauf war, waren sich die Klassenangehörigen 

nicht bewusst, dass sie damit angesprochen waren. Das erfuhren sie erst später 

und waren sichtlich betroffen. 

 Einer der verantwortlichen Sanitäter des Erste-Hilfe-Kurses soll zu Beginn des 

Seminars darauf hingewiesen haben, dass er derzeit private Probleme habe, 

weshalb er mitunter impulsiv reagiere und dadurch emotional übertrieben haben 

könnte. Dieser hatte die Klasse an beiden Seminartagen überwiegend in den 

Unterrichten betreut. 

 Anwesende in der Klasse räumten ein, dass es ihnen mitunter sehr schwer ge-

fallen sei, konzentriert dem Unterricht zu folgen, weil ihrem Eindruck nach zu 

wenig Pausen gemacht wurden, wodurch spürbar Sauerstoffmangel im Raum 

herrschte. Eine aktive Unterrichtsgestaltung unter Miteinbeziehung der Auszu-

bildenden soll es nicht gegeben haben. Auf klärende Nachfragen sollen der o-

der die Lehrkräfte so reagiert haben, dass sie lieber zuhören und aufpassen 

sollen, da auf Grund von Zeitmangel keine Zeit dafür bliebe. 
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 Ein Auszubildender gab zu, kurz die Augen geschlossen zu haben; er sei sofort 

von einer Lehrkraft angesprochen worden. Der Auszubildende dachte, die An-

gelegenheit sei damit geklärt. Auch sei er danach wieder konzentriert gewesen. 

 Die betroffenen Auszubildenden können sich nicht erklären, wie der Verfasser 

der Voice-Nachricht darauf gekommen ist, dass der Schulungsraum verdreckt 

gewesen sei, weil die Auszubildenden den Raum zum Seminarende in seinen 

ursprünglichen Zustand versetzt haben (Bestuhlung/Umstellung der Tische). 

Auf mögliche Missstände seien sie nicht angesprochen worden. 

 Die betroffenen Auszubildenden können sich nicht den Vorwurf erklären, Kopf-

bedeckungen wie Basecaps o.ä. im Unterricht aufgehabt zu haben, weil sie wis-

sen, dass eine solche Trageweise (insbesondere Basecaps) in geschlossenen 

Räumen als unhöflicher Akt empfunden werden könnte. Auch wurden sie nicht 

durch die Lehrkräfte angesprochen. 

 Anwesende der Klasse machten gegenüber der Ausbildungsleiterin deutlich, 

dass sie den Vorwurf von Gewaltandrohungen oder möglicher Boxschläge un-

tereinander strikt von sich weisen. So etwas habe es seit ihrem Ausbildungsbe-

ginn nicht gegeben. 

 Anwesende der Klasse fühlen sich durch den Verfasser der Voice-Nachricht 

ausländerfeindlich behandelt und ausgegrenzt, insbesondere weil dieser sich in 

der Nachricht auf bestimmte Personen mit Migrationshintergrund festgelegt 

habe. 

 Anwesende der Klasse können sich nicht erklären, wie der Verfasser der Voice-

Nachricht zu dem Eindruck gelangt ist, dass sie dumm wären und kein Deutsch 

könnten, weil Meldungen, Verständnisfragen aus Zeitmangel nicht gern gese-

hen gewesen seien und darüber hinaus kein interaktiver Unterricht stattgefun-

den habe. 

 Durch einzelne Formulierungen des Verfassers der Voice-Nachricht entstand 

der Eindruck, dass er das alte Ausbildungssystem sehr gut fand, ihm jedoch im 

neuen System die entsprechende Motivation fehlte. Beispielsweise sollen Aus-

sagen in Bezug auf das frühere Antreten und Gruppenführersystem getätigt 

worden sein. 

 Bereits zu Seminarbeginn soll sich seitens der Lehrkräfte kein interessiertes 

Verhalten gezeigt haben. Der Verfasser der Voice-Nachricht hätte während des 

Unterrichtes oft zu seinem Handy gegriffen und es benutzt, wenn er keinen ak-

tiven Unterricht gemacht habe und hinten saß. 

 Der Verfasser der Voice-Nachricht hat auch nicht den überwiegenden Teil des 

Unterrichts gemacht, er war lediglich am zweiten Seminartag als Lehrkraft im 

Unterricht tätig, weshalb die Inhalte seiner Voice-Nachricht auf völliges Unver-

ständnis in der Klasse stoßen. 
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 Auch fühlten sich Auszubildende im Unterricht gestört, weil anwesende Lehr-

kräfte, die hinten saßen, miteinander geflüstert hatten und es mitunter schwierig 

war, den Vorträgen zu folgen. 

 Schwer betroffen zeigten sich Anwesende der Klasse in Bezug auf die Aussa-

gen des Verfassers der Voice-Nachricht, dass sie Feinde der Polizei und korrupt 

seien. Sie können nicht nachvollziehen, warum ein Ausbilder bei Auszubilden-

den mit Migrationshintergrund gezielt Parallelen zu Straftätern zieht. 

 Androhungen bzw. unangebrachtes Verhalten gegenüber weiblichen Auszubil-

denden habe es zu keinem Zeitpunkt gegeben. Dies wurde von den weiblichen 

Klassenangehörigen bestätigt. 

 Die Anwesenden in der Klasse fühlen sich gegenwärtig stark verunsichert in 

Bezug auf die Pressemitteilungen und das allgemein starke Interesse an der 

PA (andere Klasse). Sie fühlen sich durch die Voice-Nachricht und den Presse-

rummel in einem negativen Bild und zeigen auch Betroffenheit darüber, welche 

Kommentare sich in den sozialen Netzwerken wiederfinden. 

 Die Ausbildungsleiterin und der stellvertretende Klassenlehrer haben die Klasse 

abschließend über den Umgang in den sozialen Medien sensibilisiert und Hilfs-

angebote unterbreitet und alternative Möglichkeiten angeboten, wie man sol-

chen Ereignissen professionell entgegentreten kann. 

 Einige Klassenangehörige wollten das direkte Gespräch mit den Lehrkräften 

und dem Verfasser der Voice-Nachricht suchen, um Antworten zu erhalten. 

 Im Gespräch erging mehrmals der Hinweis, dass augenscheinlich auf Grund 

von Zeitmangel künstlicher Druck erzeugt worden sein könnte, insbesondere 

vor dem Hintergrund, dass die Klasse am zweiten Tag bereits um 13:00 Uhr 

Unterrichtsende hatte. 

Die Klasse bat im Gespräch mit der Ausbildungsleitung darum, mit dem Verfasser der 

Sprachnachricht ein neutral moderiertes Gespräch zu führen. 

Die Mitarbeiter des PÄD wurden daraufhin vom Leiter des PÄD am 10. November 2017 

nach ihrer Bereitschaft zu einem solchen Gespräch befragt. Sie äußerten in diesem 

Zusammenhang den Wunsch, vor einem evtl. Gespräch mit der Klasse zunächst ein 

Gespräch mit dem Klassenlehrer zu führen. Am 21. November wurde sodann zunächst 

ein Vorgespräch zwischen den Klassenverantwortlichen, den Sanitätern, dem Leiter 

des PÄD, dem Leiter des Sanitätseinsatzdienstes sowie dem Vorsitzenden des Per-

sonalrates der ZSE PA geführt, um die Sichtweise der Sanitätsausbilder zum Gesche-

hen gemeinsam mit den Klassenverantwortlichen auszuwerten. 
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Am 22.November 2017 fand eine durch den Personalratsvorsitzenden moderierte Aus-

wertung mit den Sanitätern und einer Delegation von vier Auszubildenden der betref-

fenden Klasse statt. 

Der Konflikt konnte beigelegt werden.  

Anhaltspunkte für ein Dienstvergehen der Auszubildenden sind im Ergebnis nicht er-

kennbar. 

8.2. Anonymer Brief 

Kurz nach öffentlichem Bekanntwerden der zu 8.1. genannten Sprachnachricht wurde 

Anfang November ein anonymer Brief eines vermeintlich langjährigen LKA Mitarbei-

ters öffentlich. In diesem Brief mit der Überschrift „Wann fällt der erste Schuss?“ 

schließt sich der anonyme Verfasser dem Inhalt der Sprachnachricht an und kritisiert 

darin die intern bekanntgegebene Stellungnahme des Polizeipräsidenten dazu. Zudem 

meint der Verfasser, die Unterwanderung der Polizei Berlin durch arabische Großfa-

milien stünde im Raum. 

Mangels konkreter Tatsachen, die die Thesen des Verfassers bestätigen könnten, ist 

der Brief entgegen sonstigen Gepflogenheiten beim Eingang anonymer Schreiben, 

nicht zur Prüfung an die Interne Revision oder das Landeskriminalamt weitergeleitet 

worden.  

Allerdings hat die Behördenleitung den Leiter der für Organisierte Kriminalität (OK) 

zuständigen Abteilungsleiter des LKA um eine Stellungnahme gebeten. Danach gibt 

es keine Erkenntnisse dafür, dass Gruppen der OK das strategische Ziel gesetzt oder 

gar damit begonnen haben, die Polizei zu „unterwandern“.  

8.3 Schwimmunterricht  

Entgegen den anonym verbreiteten Behauptungen gibt es keine gesonderten 

Schwimmzeiten für Muslime. Auszubildende, gleich welcher Herkunft, werden nur vom 

Sportunterricht befreit, wenn eine ärztliche Sportbefreiung vorliegt oder eine Sportleh-

rerin oder -lehrer zu Unterrichtsbeginn feststellt, dass der oder die Auszubildende ge-

sundheitlich so eingeschränkt ist, dass er oder sie nicht am Unterricht teilnehmen 

kann. Die behaupteten Vorfälle – Verweigern des Unterrichts oder des Schwimmens 

in von Frauen „verunreinigtem“ Wasser – konnten nicht erhärtet werden. 
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8.4 Problemanalyse und Lösungsansätze 

In der aktuellen medialen Berichterstattung wird behauptet, Verfehlungen der Auszu-

bildenden würden nicht rechtzeitig erkannt und geahndet. Grund dafür sei unter ande-

rem der seit dem 1. Dezember 2016 eingeführte Verzicht auf „alte bewährte Struktu-

ren“ (Gruppen- und Zugführende etc.). Diese Einschätzung, so Medien und politische 

Akteure, werde durch „erfahrenes Ausbildungspersonal“ gestützt.  

Am 7. November 2017 hat die PA-Leitung die Lehrkräfte im Rahmen einer Bespre-

chung zu ihrer Einschätzung befragt. Sie äußerten, die in der Presse beschriebenen 

massiven Störungen gebe es nicht. Gravierende Verstöße im Einzelfall, die es immer 

gegeben habe und die dann strafrechtlich oder disziplinar geahndet werden müssten, 

wären ihrer Meinung nach proportional zu den Auszubildendenzahlen angewachsen. 

Gleiches gelte für Verfehlungen unterhalb der strafrechtlichen oder disziplinarwürdigen 

Schwelle, denen man ausschließlich mit methodisch-didaktischen Mitteln begegnete. 

Insgesamt hätten sie das Gefühl, dass die heutige Generation von sich Bewerbenden 

nicht mehr in sehr hohem Maße über die für Polizeidienstkräfte wünschenswerten So-

zialtugenden verfüge. So seien beispielsweise Pünktlichkeit, Höflichkeit, das Entbieten 

des Tagesgrußes, eine deutliche (hochdeutsche) Aussprache und die Bereitschaft, 

sich anzustrengen, in den letzten Jahren merkbar zurückgegangen.  

Diese Einschätzung deckt sich auch mit dem, was die Klassensprecherinnen und -

sprecher als Vertretende der Auszubildenden in einer ebenfalls von der PA-Leitung 

einberufenen Sitzung über das soziale Miteinander berichtet haben. Es gebe in jeder 

Klasse 1-2 Auszubildende, die sich nicht ohne weiteres in die Klassengemeinschaft 

einfügten und deren Verhalten insgesamt als nicht zufriedenstellend, wenn nicht gar 

problematisch angesehen werde.  

Einen Rückschluss auf den erhöhten Anteil von Auszubildenden aus Zuwandererfami-

lien als Ursache für problematisches Verhalten vermochten Lehrkräfte und Auszubil-

dende nicht zu ziehen. Klassenlehrerinnen und -lehrer und Auszubildende wünschen 

sich mehr Zeit füreinander, um eine engere Bindung aufzubauen. 

Am 17. November 2017 erfolgte gemeinsam mit der Ausbildungsleitung, Lehrkräften 

aus den Fachbereichen (inklusive der ehemaligen Gruppenführung) sowie der Be-

schäftigtenvertretungen eine Bewertung der Situation. Eine wie in den Medien darge-
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stellte Kausalität zwischen Strukturprozess und problematischem Verhalten von Aus-

zubildenden konnte nicht festgestellt werden und es bestand auch nicht der Wunsch, 

in die alte Struktur zurückzukehren. Vielmehr wurde favorisiert, die Klassenlehrerinnen 

und -lehrer in ihrer neuen Aufgabe zu stärken. Eine enge Bindung dieser an die Aus-

zubildenden wurde als unbedingte Voraussetzung gesehen, um ungewünschte Ent-

wicklungen/Verhaltensweisen schneller zu erkennen und entsprechend gegensteuern 

zu können 

Im Rahmen der Besprechung wurden Vorschläge eingebracht und deren mögliche Re-

alisierbarkeit diskutiert. 

Zur weiteren Prüfung einer möglichen Umsetzbarkeit werden folgende Vorschläge zur 

Verbesserung des Vertrauensverhältnisses der Auszubildenden zu den Klassenlehre-

rinnen und -lehrer sowie einer schnelleren Reaktion bei Auffälligkeiten favorisiert: 

1. Einrichtung einer wöchentlichen fest geplanten „Klassenleiterstunde“ ohne the-

matische Bindung für die Klassenlehrerinnen und -lehrer des neuen Ausbil-

dungsganges ab H 17.  

2. Verlängerung der Einführungsphase zu Ausbildungsbeginn von zwei Tagen auf 

eine Woche. So können neben einer Vielzahl von organisatorischen Dingen 

auch Erwartungshaltungen und Verhaltensregeln nachhaltiger vermittelt wer-

den. Weiterhin würde diese Woche wesentlich zur Stärkung des Vertrauensver-

hältnisses zwischen den Klassenlehrerinnen und -lehrer und den Auszubilden-

den beitragen. In dieser Woche könnten auch die Ausstattung mit Sonderbe-

kleidung und die Vermessung für die allgemeine Dienstbekleidung erfolgen. 

3. PA St 12 (Ausbildungsleitung für den mittleren Dienst) sollte personell verstärkt 

werden und künftig über einen Sachbearbeitenden je Semester verfügen, die 

der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer als feste Ansprechperson zur Ver-

fügung steht.  

4. Es sollten 1-2 Fachkräfte für Sozialpädagogik für die PA eingestellt werden, die 

allen Auszubildenden als soziale Ansprechpersonen zur Verfügung stehen und 

aufgrund ihrer Qualifikation zur Konfliktminimierung und Aufarbeitung bereits 

bestehender Konflikte beitragen können. 
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9 Disziplinarverfahren 

9.1. Grundlagen des Disziplinarverfahrens 

Gemäß § 17 Abs. 1 Disziplinargesetz (DiszG) hat die/der Dienstvorgesetzte die Dienst-

pflicht, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, wenn zureichende tatsächliche Anhalts-

punkte vorliegen, die den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen. 

Beamtinnen und Beamte begehen ein Dienstvergehen, wenn sie schuldhaft die ihnen 

obliegenden Pflichten verletzen (§ 47 Abs. 1 Satz 1 Beamtenstatusgesetz [Be-

amtStG]). Ein Verhalten außerhalb des Dienstes ist nur dann ein Dienstvergehen, 

wenn es nach den Umständen des Einzelfalles in besonderem Maße geeignet ist, das 

Vertrauen in einer für ihr Amt bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen (§ 47 Abs. 1 

Satz 2 BeamtStG).  

Die Polizeivollzugskräfte haben neben den allgemeinen Beamtenpflichten, die sich aus 

dem Wesen des Polizeivollzugsdienstes und ihrer dienstlichen Stellung ergeben, be-

sondere Pflichten. Sie haben das Ansehen der Polizei und die Disziplin zu wahren und 

sich rückhaltlos für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie den Schutz der frei-

heitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfas-

sung von Berlin einzusetzen (§ 101 Landesbeamtengesetz [LBG]). 

Ein Disziplinarverfahren wird den vorgenannten Vorschriften entsprechend eingeleitet, 

wenn bekannt wird, dass eine Beamtin oder ein Beamter eine Straftat oder einen Ver-

stoß gegen eine der ihr/ihm obliegende Beamtenpflicht von nicht völlig unerheblichem 

Gewicht begangen hat. Neben den Strafvorschriften ergeben sich Beamtenpflichten 

im Wesentlichen aus den Normierungen in Art. 33 Abs. 5 GG (politische Treue-

pflicht),den im Beamtenstatusgesetz geregelten Beamtenpflichten (Grundpflichten, all-

gemeine Verhaltenspflichten etc.), den durch Rechtsprechung weiterentwickelten 

Pflichten (z.B. Gesunderhaltungspflicht, Pflicht zur ordnungsgemäßen Wirtschaftsfüh-

rung) und den behördeninternen Regularien (Geschäftsanweisungen/PDVen etc.). 

Dienstpflichtverletzungen, die an der Polizeiakademie häufig zur Einleitung von Dis-

ziplinarverfahren führen, sind neben der Begehung von Straftaten, Verstöße gegen 

dienstliche Weisungen, Täuschungshandlungen oder deren Versuch in Klausuren o-

der sonstigen Prüfungssituationen, unentschuldigtes Fernbleiben vom Dienst für ein-

zelne Unterrichtsblöcke oder auch ganze Tage, unterlassene oder verspätete Krank-
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meldung bzw. - Vorlage von Attesten sowie allgemeine Verstöße gegen die Wohlver-

haltenspflicht. Unter zuletzt genannte Dienstpflichtverletzung fällt auch unangemesse-

nes Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Lehrkräften oder Mitauszubildenden bzw. Mit-

studierenden, das noch nicht die Schwelle zu beleidigendem oder in sonstiger Weise 

strafrechtlich relevantem Verhalten überschreitet. 

Eingeleitete Disziplinarverfahren werden nach Durchführung der Ermittlungen zu ei-

nem Abschluss gebracht. Wenn ein Dienstvergehen festgestellt wurde, wird regelmä-

ßig eine Disziplinarmaßnahme verhängt, sofern nicht ein gesetzliches Hindernis dies 

verbietet (Verbot der Doppelbestrafung, Verjährung). Als Disziplinarmaßnahmen kom-

men in Betracht Verweis und Geldbuße. Wird ein Dienstvergehen nicht festgestellt, 

erfolgt die Einstellung des Verfahrens. Bei sehr niedrigschwelligen Pflichtverletzungen 

wird das Disziplinarverfahren unter Feststellung eines pflichtwidrigen Verhaltens in der 

Regel eingestellt.  

Sind neben der Feststellung pflichtwidrigen Verhaltens Erkenntnisse erlangt worden, 

die die charakterliche Geeignetheit der Dienstkraft fraglich erscheinen lassen, erfolgt 

parallel zum Disziplinarverfahren oder im Anschluss daran eine Prüfung der charak-

terlichen Eignung durch den Personalservice. Wird unangemessenes Verhalten von 

Auszubildenden bzw. Studierenden festgestellt, das noch nicht die Schwelle zum 

Dienstvergehen erreicht, sondern als Schlechtleistung zu bewerten ist, wird mit der 

Einstellung des Verfahrens eine Empfehlung gegenüber der Polizeiakademie ausge-

sprochen, mit dem Beamten ein erzieherisches Gespräch zu führen. Außerdem belehrt 

die Disziplinarstelle Auszubildende bzw. Studierende, wenn sie beispielsweise dienst-

liche Gegenstände nicht mit ausreichender Sorgfalt aufbewahren, sodass diese in Ver-

lust geraten. 

Stellt die Disziplinarstelle ein Dienstvergehen fest, das bei einem Beamten oder einer 

Beamtin auf Lebenszeit eine Kürzung der Dienstbezüge oder eine noch höhere Dis-

ziplinarmaßnahme zu Folge hätte, gibt sie das Verfahren mit dem Ergebnis der Ermitt-

lungen an SE Pers zur Entlassung der/des betroffenen Auszubildenden bzw. Studie-

renden ab. 
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9.2. Statusrechtliche Prüfung und charakterliche Eignung 

Der Personalservice prüft bei Fehlverhaltensweisen, inwieweit der Sachverhalt erheb-

liche Zweifel an der persönlichen (charakterlichen) Eignung begründet, sodass dienst-

rechtliche Maßnahmen wie die der Entlassung oder Nichtberufung zu treffen sind. 

Die Eignungsprüfung ergibt sich aus der Polizeilaufbahnverordnung, wonach zu ent-

lassen ist (kein Ermessen), wer sich während des Vorbereitungsdienstes auf Grund 

der dienstlichen Leistungen, der Fähigkeiten sowie der Persönlichkeit als nicht geeig-

net erweist. Ebenso stellt das Beamtenstatusgesetz bei Ernennungen darauf ab, dass 

diese (u.a.) nach Eignung vorzunehmen sind (Nichtberufung). 

Die dienstrechtliche Konsequenz der Entlassung erfolgt demgegenüber aus § 23 Abs. 

4 BeamtStG und § 33 Abs. 1 sowie 34 Abs. 1 LBG i.V.m. § 20 Abs. 2 Pol-LVO (mD) 

bzw. § 7 Abs. 3 Pol-LVO (gD), während die dienstrechtliche Maßnahme der Nichtbe-

rufung nach § 9 BeamtStG i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 2 LBG erfolgt.  

Insofern werden Fehlverhaltensweisen jedweder Art unabhängig von einer etwaigen 

disziplinarrechtlichen Würdigung einer einzelfallbezogenen, dienstrechtlichen Betrach-

tung unterzogen. Sämtliche Umstände in Bezug auf Sachverhalt und Person werden - 

in der Regel unter Einbeziehung einer Leistungsaussage mit Votum der Polizeiakade-

mie und/oder auch in Abwägung mit der Disziplinarstelle - gründlich geprüft und in 

Bezug auf die dienstrechtlichen Erfordernisse gewürdigt. Erweist sich der Vorhalt als 

derart schwerwiegend, dass erhebliche Zweifel an der persönlichen (charakterlichen) 

Eignung begründet sind bzw. bereits die persönliche Eignung abgesprochen werden 

muss, so wird mit Zustimmung von L SE Pers ein Entlassungsverfahren eingeleitet. 

Anlässlich von Ernennungen in das Beamtenverhältnis auf Probe werden bei Vorliegen 

disziplinarrechtlich erheblicher Sachverhalte (laufende Straf- und Ordnungswidrigkei-

ten-Verfahren in denen Auszubildende als Beschuldigte geführt werden, bei anhängi-

gen Disziplinarverfahren, bei disziplinaren Vorbelastungen, gemäß GA ZSE I Nr. 

02/2007 über die Beachtung des Disziplinarrechts bei der Ernennung und der Zulas-

sung von Beamtinnen und Beamten zum Aufstieg sowie bei Entscheidungen der 

Dienstbehörde hinsichtlich Status verändernder [Ernennungs-]Sachverhalte) der Be-

hördenleitung Sondervorlagen mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt. Die Sondervor-

lagen ergehen auch bei unklaren Vorgangslagen, die von besonderer Relevanz sein 

könnten. Besteht z.B. noch keine Erkenntnis, ob die Dienstkraft als beschuldigt geführt 



 
52 

 

wird, und der Zeitpunkt der Ernennung steht unmittelbar bevor, so ergeht „präventiv“ 

die Sondervorlage. 

Im Falle der Zustimmung erfolgt die Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe, 

anderenfalls wird das Verfahren zur Nichtberufung eingeleitet. 

Bei strafrechtlichen Sachverhalten wie Trunkenheit im Straßenverkehr und Diebstahl 

sind in der Regel Entlassungen bzw. Nichtberufungen die Folge - lediglich im beson-

deren Einzelfall kann ausnahmsweise von einer Entlassung abgesehen werden, so-

fern die oberste Dienstbehörde hierzu ihre Zustimmung erteilt. 
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9.3 Disziplinarstatistik 

In der Disziplinarstatistik wurde bis einschließlich 2009 jährlich die Gesamtzahl der 

gegen Beamtinnen und Beamte der ZSE eingeleiteten Disziplinarverfahren erfasst. 

Seit 2010 erfolgt zusätzlich eine Erfassung der Anzahl der gegen Auszubildende und 

Studierende eingeleiteten Disziplinarverfahren. 

 

Jahr 
eingeleitete Disziplinar-

verfahren 

davon gegen Auszubil-

dende mD/gD 

2007 18 nicht erfasst 

2008 25 nicht erfasst 

2009 21 nicht erfasst 

2010 34 23 

2011 20 17 

2012 34 25 

2013 22 16 

2014 24 23 

2015 28 22 

2016 30 30 

2017   35*   35* 

Gesamt 291 191 

Stand: 15.November 2017 

Nicht enthalten in der Statistik sind die jeweiligen Vorwürfe, die zur Einleitung der Dis-

ziplinarverfahren geführt haben. 
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Den nachfolgenden Statistiken sind die anhängigen Disziplinarverfahren gegen Aus-

zubildende (mittlerer Dienst) seit 2015 zu entnehmen.  

lfd.

Nr.

Einleitungs-

jahr

Dienst-

grad
Vorwurf Sachstand/Ergebnis

1 2015 PMA KV, Beleidigung, Hausfriedensbruch (außerdienstlich) Geldbuße

2 2015 PMA gef. KV, Verstoß dienstliche Weisungen Entlassung

3 2015 PMA Steuerstraftat, Verstoß dienstl. Weisungen, Wohlverhaltenspflicht Entlassung

4 2015 PMA Nachstellung i.V.m. Hausfriedensbruch Einstellung

5 2015 PMA Amtsanmaßung, Nötigung, Verstoß dienstl. Weisungen Entlassung

6 2016 PMA Täuschung in Klausur Verweis

7 2016 PMA Betrug, Verstoß Verfassungstreue und Wohlverhaltenspflicht
Einstellung ohne 

Feststellung Dienstvergehen

8 2016 PMA Verstoß dienstl. Weisungen, Wohlverhaltenspflicht offenes Disziplinarverfahren

9 2016 PMA Sachbeschädiung, Verstoß Wohlverhaltenspflicht offenes Disziplinarverfahren

10 2016 PMA Beleidigung (außerdienstlich) offenes Disziplinarverfahren

11 2016 PMA Verstoß dienstliche Weisungen, Fernbleiben vom Dienst offenes Disziplinarverfahren

12 2016 PMA Beleidigung

Einstellung mit Feststellung 

Dienstvergehen 

(Maßnahmeverbot)

13 2016 PMA Trunkenheit im Straßenverkehr

Einstellung mit Feststellung 

Dienstvergehen 

(Maßnahmeverbot)

14 2016 PMA Verstoß dienstliche Weisungen, Fernbleiben vom Dienst Verweis

15 2016 PMA Verstoß dienstliche Weisungen, Fernbleiben vom Dienst Entlassung

16 2016 PMA Verstoß BtMG offenes Disziplinarverfahren

17 2016 PMA Verstoß dienstliche Weisungen, Fernbleiben vom Dienst Geldbuße

18 2016 POW Verstoß dienstliche Weisungen, Fernbleiben vom Dienst offenes Disziplinarverfahren

19 2016 PMA Verstoß dienstliche Weisungen, Fernbleiben vom Dienst offenes Disziplinarverfahren

20 2016 PMA
Beleidigung auf sex. Grundlage, Amtsanmaßung, Verstoß dienstliche 

Weisungen
Entlassung

21 2016 POW Üble Nachrede offenes Disziplinarverfahren

22 2017 PMA Täuschung in Prüfung Verweis

23 2017 PMA ungenehmigte Nebentätigkeit, vertrauensschädigendes Verhalten offenes Disziplinarverfahren

24 2017 PMA`in Täuschung in Prüfung offenes Disziplinarverfahren

25 2017 PMA Täuschung in Prüfung, Fernbleiben vom Dienst offenes Disziplinarverfahren

26 2017 PMA Täuschung in Prüfung offenes Disziplinarverfahren

27 2017 PMA Täuschung in Prüfung Entlassung

28 2017 PMA Täuschung in Prüfung offenes Disziplinarverfahren

29 2017 PAnw vertrauensschädigendes Verh., Verstoß d. Weisungen, Neutralitätsgebot offenes Disziplinarverfahren

30 2017 PMA Fernbleiben vom Dienst offenes Disziplinarverfahren

31 2017 PMA Verstoß dienstliche Weisungen, Fernbleiben vom Dienst offenes Disziplinarverfahren

32 2017 PMA Verstoß dienstliche Weisungen offenes Disziplinarverfahren

33 2017 PMA Beleidigung offenes Disziplinarverfahren

34 2017 PMA gef. KV offenes Disziplinarverfahren

35 2017 PMA Amtsanmaßung, Nötigung, Beleidigung offenes Disziplinarverfahren

36 2017 PMA Fernbleiben vom Dienst offenes Disziplinarverfahren

37 2017 PMA Täuschung in Prüfung offenes Disziplinarverfahren

38 2017 PMA Verstoß dienstliche Weisungen, Fernbleiben vom Dienst offenes Disziplinarverfahren

39 2017 PMA Verstoß dienstliche Weisungen, Fernbleiben vom Dienst offenes Disziplinarverfahren

40 2017 PMA Verstoß dienstliche Weisungen, Fernbleiben vom Dienst offenes Disziplinarverfahren

41 2017 PMA KV (außerdienstlich) offenes Disziplinarverfahren

42 2017 PAnw`in Verstoß dienstliche Weisungen, Fernbleiben vom Dienst offenes Disziplinarverfahren

43 2017 PMA Fernbleiben vom Dienst offenes Disziplinarverfahren

44 2017 PMA Fernbleiben vom Dienst offenes Disziplinarverfahren

45 2017 PMA Diebstahl (außerdienstlich) offenes Disziplinarverfahren

46 2017 PMA Täuschung in Prüfung, Fernbleiben vom Dienst offenes Disziplinarverfahren

47 2017 PMA Täuschung in Prüfung offenes Disziplinarverfahren

48 2017 PMA Nötigung i. SV, Beleidigung und Gefährdung des SV (außerdienstlich) offenes Disziplinarverfahren

49 2017 PMA falsche Verdächtigung/Vk-OWi offenes Disziplinarverfahren

50 2017 PMA KV (außerd.), Verstoß dienstliche Weisungen, Fernbleiben vom Dienst offenes Disziplinarverfahren

51 2017 PMA Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Vortäuschen einer Straftat (außerd.) offenes Disziplinarverfahren
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Anhängige Disziplinarverfahren gegen Studierende (gehobener Dienst) seit 

2015 

Die Anzahl der eingeleiteten Disziplinarverfahren im Verhältnis zur Anzahl der Auszu-

bildenden und Studierenden weist seit 2015 keinen proportionalen Zuwachs auf. 

Disziplinarverfahren werden gegen Dienstkräfte geführt. Ob sie aus Zuwandererfami-

lien stammen, wird nicht erfasst. 

Im Ergebnis widerspricht die grobe Durchsicht der Namen der Auszubildenden und 

Studierenden, gegen die Disziplinarverfahren geführt werden, der Darstellung in den 

Medien. Der summarische Anteil des Fehlverhaltens der Auszubildenden/Studieren-

den aus Zuwandererfamilien liegt nicht höher als der der herkunftsdeutschen Studie-

renden/Auszubildenden. 

9.4 Pädagogische/Erzieherische Maßnahmen 

Nicht immer läuft der Vorbereitungsdienst reibungslos. Es gehört daher zur pädagogi-

schen Arbeit der Lehrkräfte und der Ausbildungsleitungen, Fehlentwicklungen im Aus-

bildungsverlauf anlassbezogen entgegenzuwirken. 

Bereits zu Beginn der Ausbildung bzw. des Studiums erhalten die Nachwuchskräfte 

eine Orientierungshilfe (wichtige Informationen für einen reibungslosen Start/Ablauf 

der Ausbildung/des Studiums) und die PDV 350 (BE) - Verhalten von Polizeiangehöri-

gen. 

lfd.

Nr.

Einleitungs-

jahr
Dienstgrad Vorwurf Sachstand/Ergebnis

1 2015 PKA Beihilfe zur Untreue offenes Disziplinarverfahren

2 2015 PKA'in Verstoß BtMG Entlassung

3 2015 PKA Trunkenheit im Straßenverkehr 

Einstellung mit Feststellung 

Dienstvergehen 

(Maßnahmeverbot)

4 2016 KKA Trunkenheit im Straßenverkehr (VU), Sachbeschädigung Entlassung

5 2016 PKA Verstoß Wohlverhaltenspflicht offenes Disziplinarverfahren

6 2016 PKA Verstoß Wohlverhaltenspflicht offenes Disziplinarverfahren

7 2016 PKA gef KV (außerdienstlich) Entlassung

8 2016 PKA Betrug, Verstoß Wohlverhaltenspflicht
Einstellung ohne 

Feststellung Dienstvergehen

9 2017 PKA gef. Eingriff in den SV/gef. KV (außerdienstlich) offenes Disziplinarverfahren

10 2017 PKA`in Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort offenes Disziplinarverfahren

11 2017 PKA Verstoß dienstliche Weisungen, Fernbleiben vom Dienst offenes Disziplinarverfahren

12 2017 PKA`in Vortäuschen einer Straftat offenes Disziplinarverfahren

13 2017 PKA Beleidigung (außerdienstlich) Entlassung
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Das Thema Konfliktmanagement ist, wie in der „Dienstvereinbarung über den partner-

schaftlichen Umgang am Arbeitsplatz“ festgelegt, Bestandteil in allen Ausbildungsgän-

gen und wird somit den Nachwuchskräften vermittelt. Beispielhaft sei hier das Verhal-

tenstraining genannt.  

In der Ausbildung des mittleren Dienstes werden die Inhalte der Orientierungshilfe und 

der PDV 350 (BE) in einer Einführungsphase sehr ausführlich thematisiert. Hier wer-

den insbesondere die Erwartungen an das inner- und außerdienstliche Verhalten der 

Nachwuchskräfte vermittelt. 

Durch das Klassenlehrerprinzip steht für die gesamte Ausbildungszeit durchgängig 

eine Ansprechperson für die Nachwuchskräfte zur Verfügung. Auch die theoretischen 

Fächer werden nach Möglichkeit durchgängig von demselben Lehrpersonal unterwie-

sen. Damit wird sichergestellt, dass auftretende Fehlentwicklungen zeitnah erkannt 

werden. 

Fehlverhalten im Ausbildungsverlauf wird anlassbezogen angesprochen, damit die 

Nachwuchskraft das Verhalten reflektiert und möglichst aus Überzeugung das Verhal-

ten ändert. 

Folgende pädagogische Maßnahmen werden bei Fehlverhalten angewandt: 

- Antreten bei der Klassenlehrerin oder dem Klasenlehrer um 07.15 Uhr (bei wie-

derholter Verspätung) 

- Schriftliche Stellungnahme der Nachwuchskraft (Selbstreflektion und mögliche 

Veränderungen) 

- Vortrag zum Fehlverhalten vor der Klasse 

- Einbindung von Mediatoren, Sozialen Ansprechpartnern (SAP), Sozialmedizini-

scher Dienst (Ursachenforschung) 

Im Studium des gehobenen Dienstes werden die Studierenden eines Einstellungsjahr-

gangs für den gesamten Vorbereitungsdienst einer Sachbearbeiterin/einem Sachbe-

arbeiter der Ausbildungsleitung zugeordnet. 
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Zu den Aufgaben zählen: 

- Ansprechperson für alle Belange der Studierenden 

- Ausübung der Dienstaufsicht (z.B. im Hinblick auf Pünktlichkeit, Anwesenheit, 

äußeres Erscheinungsbild, Überwachung von Auflagen) 

- Kontakt zu den Studiengruppensprecherinnen und -sprechern und Durchfüh-

rung von regelmäßigen Gesprächsrunden 

- Austausch/Abstimmung mit der Fachbereichsgeschäftsführung/Prüfungsamt 

der HWR Berlin 

Zu Beginn des Studiums finden ein sogenannter Berufseinführungstag und eine ganz-

tägige Lehrveranstaltung zur Einführung in Studium und Beruf statt. Hier werden nicht 

nur die Rahmenbedingungen des Studiums, sondern auch die Inhalte der Orientie-

rungshilfe und der PDV 350 (BE) - Verhalten von Polizeiangehörigen – thematisiert. 

Von Seiten der Ausbildungsleiterin und der Ausbildungsleitung findet in der Regel ein-

mal pro Semester eine Besprechung mit allen Studiengruppensprecherinnen und -

sprechern statt, in der ein intensiver Austausch zu verschiedenen Themen erfolgt. 

Manchmal kommt es aber im Verlauf des Vorbereitungsdienstes zu Fehlverhalten, auf 

das die Klassenlehrerinnen und -lehrer (KL) und Ausbildungsleitungen individuell rea-

gieren müssen. In einem solchen Fall sind Verfahrensabläufe und Standards einzu-

halten, um ein einheitliches Verwaltungshandeln und eine dienstrechtliche/strafrecht-

liche Würdigung zu ermöglichen. 

Bei strafrechtlich relevantem Verhalten werden die zuständigen Ermittlungsdienststel-

len eingeschaltet. 

Für ausschließlich dienst- und/oder disziplinarrechtlich relevantes Fehlverhalten wurde 

in Abstimmung mit dem Personalservice und dem Justiziariat sowie nach Zustimmung 

durch den Leiter der PA für die Dokumentation des Fehlverhaltens von Nachwuchs-

kräften das folgende "Vier-Stufen-Verfahren" festgelegt. Die jeweils nächste "Stufe" ist 

erreicht, wenn die davor getroffenen Maßnahmen nicht erfolgreich waren: 

  



 
58 

 

Stufe 1:  

Erstes Kritikgespräch Klassenlehrerin/Klassenlehrer bzw. SB/SB’in Ausbildungslei-

tung mit Nachwuchskraft 

- Dokumentation (Vermerk) des konkreten Fehlverhaltens (Art, Ort, Zeit) mit Hin-

weis auf Regelverstoß und Aufforderung zu ordnungsgemäßem Verhalten, Dar-

stellung der Erwartungshaltung. 

- Optional: Anforderung einer Stellungnahme von Nachwuchskraft 

Stufe 2: 

Weiteres Kritikgespräch Klassenlehrerin/Klassenlehrer bzw. SB/SB’in Ausbildungslei-

tung mit Nachwuchskraft 

- Dokumentation (Vermerk) des konkreten Fehlverhaltens (Art, Ort, Zeit) mit Hin-

weis auf Regelverstoß und Aufforderung zu ordnungsgemäßem Verhalten, Dar-

stellung der Erwartungshaltung. Hinweis auf Prüfung dienst-/disziplinarrechtli-

cher Konsequenzen im Falle erneuten pflichtwidrigen Verhaltens. 

- Kenntnisnahme des Vermerks durch Nachwuchskraft mit Unterschrift/Datum. 

- Anforderung einer Stellungnahme von Nachwuchskraft 

Stufe 3: 

Kritikgespräch der Ausbildungsleitung mit Nachwuchskraft. 

Dokumentation (Vermerk) des konkreten Fehlverhaltens (Art, Ort, Zeit) mit Hinweis auf 

Regelverstoß und Aufforderung zu ordnungsgemäßem Verhalten, Darstellung der Er-

wartungshaltung, Androhung dienst-/ disziplinarrechtlicher Konsequenzen im Falle er-

neuten pflichtwidrigen Verhaltens. 

- Kenntnisnahme des Vermerks durch Nachwuchskraft mit Unterschrift/Datum. 

- Anforderung einer Stellungnahme von Nachwuchskraft 
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Stufe 4: 

Bei einem erneuten Fehlverhalten erfolgt die Einbindung von Personalservice und Jus-

tiziariat (ohne ein weiteres Gespräch mit Nachwuchskraft) zur dienst- bzw. disziplinar-

rechtlichen Bewertung. 

Bei allen Fehlverhalten wird stets - in jeder Verfahrensstufe - eine Einzelfallbetrachtung 

durchgeführt. Schwerwiegende Pflichtverstöße (ohne strafrechtliche Relevanz) führen 

zu einer sofortigen dienstrechtlichen Würdigung durch den Personalservice bzw. einer 

disziplinarrechtlichen Bewertung durch das Justiziariat. 

 

10 Einzelfälle 

Im Folgenden soll zu den in der Sondersitzung des ISOA wie den Medien thematisier-

ten Einzelfällen kurz Stellung genommen und der jeweils aktuelle Sachstand darge-

stellt werden.  

10.1 Casa Bar 

Nach Auswertung der vorliegenden Unterlagen verkehrt in der „Casa Bar“ eine Person, 

die als Anhänger einer rockerähnlichen Gruppierung und Förderer dieser kriminellen 

Subkultur bekannt ist, wohingegen die Bar selbst nach Einschätzung des LKA 6 aktuell 

noch nicht als Treffpunkt von rockerähnlichen Gruppierungen gilt. 

Der Aufenthalt eines Polizeianwärters in der Bar und die nach den vorliegenden Un-

terlagen anzunehmende Bekanntschaft zu dem Wirt lassen nicht mit ausreichender 

Sicherheit den Schluss zu, dass dieser wiederum Kenntnis von der o.g. Person besaß 

und um deren Nähe zu einer rockerähnlichen Gruppierung wusste. Der Entlassungs-

grund eines Kontakts zu einem „übelbeleumdeten Personenkreis“ lässt sich demnach 

nicht mit hinreichender Sicherheit begründen. 

Von dem Umstand abgesehen, dass der Auszubildende seinen Dienstausweis zur 

Identifikation genutzt hat, obgleich er lediglich zur Legitimation des Betretens von Po-

lizeigelände verwendet werden darf, sind nach aktuellem Kenntnisstand keine Anhalts-

punkte für etwaige Fehlverhaltensweisen des Polizeianwärters zu erkennen. Die Ver-

wendung des Dienstausweises überschreitet allerdings nicht die Schwelle eines 

Dienstvergehens, sodass kein behördliches Disziplinarverfahren einzuleiten war. 
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Die dienstrechtliche Würdigung ist abgeschlossen, befindet sich aber noch im behör-

deninternen Abstimmungs- und Entscheidungsprozess. 

10.2 Pornofilm 

Der Ausbildungsleitung war im Januar 2017 bekanntgegeben worden, dass ein Aus-

zubildender als Darsteller in einem Pornofilm mitgewirkt hatte. Unter Berücksichtigung 

der Umstände (einmaliges Mitwirken, kein offensichtlicher Bezug zur Polizei Berlin), 

einer positiven Leistungsaussage sowie der gezeigten Einsichtsfähigkeit in sein Fehl-

verhalten, stimmte die Behördenleitung einer Berufung des Beamten in das Beamten-

verhältnis auf Probe mit Wirkung vom 1. März 2017 zu. Die Zustimmung erfolgte unter 

der Bedingung einer schriftlichen Pflichtenmahnung durch den Personalservice, eines 

Kritikgesprächs durch die Ausbildungsleitung und einer Verpflichtungserklärung des 

Beamten, derartige Tätigkeiten künftig zu unterlassen. 

Das gegen den Beamten eingeleitete behördliche Disziplinarverfahren dauert gegen-

wärtig noch an. 

10.3 Hehlerei mit Kameras 

Ein Polizeianwärter verkaufte an zwei als Käufer getarnte Polizeibeamte eine Kamera, 

die zuvor bei einem Einbruch entwendet worden war. 

Unter Berücksichtigung weiterer dienst- und strafrechtlich relevanter Sachverhalte 

wurde der Polizeianwärter mit Ablauf des 31. Juli 2017 wegen persönlicher Nichteig-

nung aus dem öffentlich-rechtlichen Beschäftigungsverhältnis entlassen. Die Entlas-

sung hat noch keine Bestandskraft erlangt, nachdem der Polizeianwärter gegen die 

Entscheidung Widerspruch eingelegt hat. Das Verfahren ruht gegenwärtig bis zur Ent-

scheidung des Verwaltungsgerichts über die Wiederherstellung der aufschiebenden 

Wirkung des Widerspruchs. 

Das parallel zum Entlassungsverfahren eingeleitete behördliche Disziplinarverfahren 

ist derzeit bis zum Abschluss des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens ausgesetzt. 
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10.4 BtM-Handel an der Akademie 

Im Ergebnis der Ermittlungen durch das LKA wurde der Vorgang im Mai 2017 als 

„Keine Straftat“ abgeschlossen. Es wurden zwei Anwärter mit dem Vorgang in Verbin-

dung gebracht.  

Eine Person wurde mit Ablauf des 4. April 2017 aus persönlichen Gründen und auf 

eigenen Antrag entlassen. 

Das gegen die zweite Person in diesem Zusammenhang anhängige Strafermittlungs-

verfahren war durch das Justiziariat lediglich überwacht worden, nachdem der Dienst-

vorgesetzte am 2. Juni 2017 zugestimmt hatte, von der Einleitung eines behördlichen 

Disziplinarverfahrens abzusehen, weil sich aus dem Sachverhalt keine zureichenden 

Anhaltspunkte ergeben hatten, die den Verdacht eines Dienstvergehens begründet 

hätten. 

Zwischenzeitlich hat die Staatsanwaltschaft Berlin das Strafverfahren am 19. Oktober 

2017 nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. Ein weiteres Strafverfahren gegen die zweite 

Person ist jedoch noch anhängig. Über die Entlassung dieser Person ist noch nicht 

entschieden. 

10.5 Schlägerei 

Vermutlich beginnend am 5. Januar 2017 wurden über WhatsApp teilweise leicht ab-

weichende Nachrichten verbreitet, wonach es am 5. Januar 2017 in der Kantine der 

Polizeiakademie in Ruhleben eine Massenschlägerei zwischen Polizeianwärtern türki-

scher und arabischer Herkunft gegeben hätte. Es habe Verletzte gegeben und zur 

Bereinigung der Lage sei eine Hundertschaft angefordert worden. Im Übrigen habe die 

Akademieleitung darauf hingewirkt, den Sachverhalt „unter den Teppich“ zu kehren. 

Diese Nachrichten kursierten intensiv in „Polizeikreisen“. Die Herkunft bzw. Urheber-

schaft ist nicht bekannt. 

Entsprechende Informationen sind dann auch bei Pressevertretern aufgetaucht, was 

entsprechende Nachfragen, teilweise auch eine mediale Berichterstattung zur Folge 

hatte. 

Nach bisherigen Ermittlungen kann ein derartiges Ereignis ausgeschlossen werden. 
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Im Nachgang wurde der Sachverhalt zwar als im Wesentlichen erfunden bewertet, 

dennoch gab es weitere Stimmen bzw. auch die hier korrespondierende Berichterstat-

tung, wonach es eine gewaltsame Auseinandersetzung weit geringeren Ausmaßes 

unter Einzelpersonen gegeben hätte. 

Weitere Nachforschungen haben bis zum jetzigen Zeitpunkt auch hierzu keinerlei Ve-

rifizierungen hervorgebracht.  

Der Leiter der PA hat auf Gestellung einer Strafanzeige wegen Verleumdung verzich-

tet.  

10.6 Sachbeschädigung mit diskriminierenden Inhalten 

Eine Journalistin der B.Z. übersandte am Sonntag, 3. September 2017, um 10:40 Uhr 

eine Anfrage an den Polizeipräsidenten in Berlin. Sie erbat eine Stellungnahme zu 

islamfeindlichen Schmierereien auf der Herrentoilette der Kantine auf dem Polizeige-

lände in Berlin-Spandau, Charlottenburger Chaussee 67, von denen sie Kenntnis er-

langt hatte. Diese waren bis zu diesem Zeitpunkt der Polizei nicht bekannt.  

Kräfte des Polizeiabschnitts A 22 suchten unverzüglich den Tatort auf und konnten 

den Sachverhalt bestätigen. An insgesamt drei Toilettentüren stand auf der Innenseite 

der Kabine unter anderem „FUCK ISLAM! REFUGEES NOT WELCOME! DEUT-

SCHE, STOPPT DIE ISLAMISIERUNG!“. 

Ein Team der kriminalpolizeilichen Sofortbearbeitung der Direktion 2 führte die Tatort-

arbeit durch und sicherte DNA-Spuren.  

Im Zuge erster Ermittlungen beim Kantinenpächter konnte die Tatzeit von Freitagvor-

mittag (01.September 2017) bis Sonntagvormittag eingegrenzt werden. Neben Poli-

zeibediensteten verschiedenster Dienststellen sowie Polizeischülerinnen und Polizei-

schülern der Polizeiakademie haben aufgrund von Baumaßnahmen derzeit bis zu 30 

Firmen Zugang zum Gelände und damit auch zur Kantine. Des Weiteren fanden zu 

der Zeit Einstellungstests für Nachwuchskräfte statt, sodass der Personenkreis, der für 

die Tat in Frage kommt, nicht einzugrenzen ist. 

Die weiteren Ermittlungen werden durch ein Fachkommissariat des Polizeilichen 

Staatsschutzes beim Landeskriminalamt Berlin wegen Sachbeschädigung und Be-

schimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsverei-

nigungen geführt.  



 
63 

 

Nach Angaben des Kantinenpächters wurden die Schmierereien rückstandslos ent-

fernt. Tatverdächtige konnten bislang noch nicht namhaft gemacht werden. 

10.7 HWR-Verwaltungsstudentin fotografiert Fahndungsbilder 

Es handelt sich hierbei um eine Studentin der HWR Berlin aus dem FB III (Öffentliche 

Verwaltungswirtschaft).  

Die Studentin absolvierte bei der Polizei Berlin, konkret beim Abschnitt 41, ab dem 1. 

Oktober 2017 (geplantes Ende 31.03.2018) ein Pflichtpraktikum im Rahmen ihres Stu-

diums. Nachdem durch Information seitens des Abschnitts bekannt wurde, dass gegen 

die Studentin wegen des Verdachts auf Verletzung von Dienstgeheimnissen strafrecht-

liche Ermittlungen eingeleitet worden waren, wurde das Praktikum umgehend been-

det. Am 23. Oktober 2017 unterschrieb die Studentin den entsprechenden Aufhe-

bungsvertrag. 

Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern in diesem Fall noch an. 

10.8 Schriftstück mit rechtsextremen Gedankengut im Kopierer  

Nach Vorgangsübernahme durch den polizeilichen Staatschutz wurde am 12. Septem-

ber 2017 die betroffene Räumlichkeit aufgesucht und mit dem zuständigen Lehrperso-

nal / Stabsbereich Kontakt aufgenommen. Hierbei wurde bekannt, dass der betroffene 

Arbeitsraum für jedermann frei zugänglich ist und der Täterkreis somit nicht einge-

grenzt werden kann. 

Ermittlungen zeigten, dass die Protokolldateien des betroffenen Netzwerkdruckers 

nicht zur Namhaftmachung eines möglichen Urhebers führen werden, da keine perso-

nenbezogene Protokollierung erfolgt.  

Zum Sachverhalt wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung 

gefertigt. Der Vorgang wurde am 19. September 2017 beim polizeilichen Staatsschutz 

abgeschlossen und der Staatsanwaltschaft Berlin zur weiteren Entscheidung zugelei-

tet. Das Ergebnis steht noch aus.  
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10.9 Anlagebetrug 

In Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen gegen andere Beschuldigte erga-

ben sich Hinweise auf einen Polizeimeisteranwärter, gegen den zwischenzeitlich eben-

falls ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbs- und 

bandenmäßigen Anlagebetrugs eingeleitet worden ist. 

Die am 21. November 2017 entsprechend dem Durchsuchungsbeschluss des Amts-

gerichts Traunstein sowohl in den Diensträumlichkeiten als auch privat durchgeführte 

Durchsuchung erhärtete den Verdacht. 

Gegen den Auszubildenden wurde am 23. November 2017 das Verbot der Führung 

der Dienstgeschäfte ausgesprochen; die Einleitung des Entlassungsverfahrens ist be-

absichtigt. Darüber hinaus wurde er aufgrund eines Haftbefehls des AG Traunstein am 

01. Dezember 2017 festgenommen. 

 

11 Kritik und Fehlerkultur 

11.1 Kritik in hierarchischen Organisationen 

Die Führungskräfte der Polizei Berlin sind gut ausgebildet und geben grundsätzlich ihr 

Bestes, den Ansprüchen, die durch ihre Mitarbeitenden an sie herangetragen werden, 

zu genügen. Dazu gehört es, den Mitarbeitenden wertschätzend zu begegnen, ihnen 

zuzuhören, sie ernst zu nehmen und auf Kritik angemessen zu reagieren. 

Diesen hehren Ansprüchen werden die Führungskräfte jedoch aufgrund besonderer 

Situationen, wie z.B. Stress, oder auch infolge einer unsachlich vorgetragenen Kritik, 

nicht immer gerecht, sodass es in Einzelfällen zu Fehlverhalten kommen kann.  

Auch die Tradition der Polizei als extrem hierarchisches System, ist für eine Kritikkultur 

nicht unerheblich. Die Sorge, dass Kritik an Vorgesetzten ggf. mit Nachteilen für die 

eigene Karriere verbunden sein könnte, wird häufig als Rechtfertigung für anonyme 

Schreiben herangezogen. Das ist einer konstruktiven Kritikkultur jedoch abträglich, 

weil unter dem Deckmantel der Anonymität ein Faktencheck kaum möglich ist und der 

Kritiker sich einer Auseinandersetzung über seine Behauptungen entzieht. 
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11.2 Instrumente zum Umgang mit Kritik innerhalb der Polizei Berlin 

Auch wenn die Zeiten heute lange vorbei sind, in denen Entscheidungen von Vorge-

setzten nicht hinterfragt werden durften und die Sorge vor persönlichen Nachteilen 

eher als vorgeschobene Ausrede gilt, verfügt die Polizei über eine Vielzahl von Instru-

menten bei der Bewältigung schwieriger oder konfliktträchtiger Situationen außerhalb 

bestehender Hierarchieebenen. Alle nachfolgend vorgestellten Instrumente sind im In-

trapol der Polizei eingestellt und werden während der Ausbildung vorgestellt. Damit 

hat jede Dienstkraft von einem Dienstrechner Zugang zu allen Hilfsangeboten und An-

sprechpartnern. Anzumerken ist darüber hinaus, dass alle vorgestellten Akteure gut 

und vertrauensvoll im Rahmen eines Netzwerkes zusammenarbeiten. Hilfesuchende 

werden ggf. innerhalb des Netzwerkes an die Stelle vermittelt, die die bestmögliche 

Betreuung gewährleisten kann.  

11.2.1 Beschäftigtenvertretungen 

Ansprechpartner bei innerdienstlichen Problemen können die Personalräte, die Frau-

envertretungen, die Schwerbehindertenvertretungen und die Jugend- und Auszubil-

dendenvertretung sein.  

11.2.2 Die Konfliktkommission 

Die Konfliktkommission besteht aus drei Dienstkräften im Hauptamt und einer größe-

ren Anzahl von nebenamtlich eingesetzten Kollegen und Kolleginnen. Alle Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Polizei Berlin können sich an die Konfliktkommission wen-

den, wenn sie sich objektiv oder subjektiv in einer gravierend festgefahrenen Konflikt-

situation befinden und kein Vertrauen mehr zu den üblichen Verfahrensweisen einer 

Konfliktlösung haben oder die Hilfestellung einer Person bzw. eines unabhängigen 

Vermittlers suchen, der außerhalb der jeweiligen Vorgesetztenhierarchie steht. 

Die Konfliktkommission ist zur Verschwiegenheit verpflichtet und weisungsunabhän-

gig. Sie prüft an sie herangetragene Sachverhalte, geht vorgetragenen Anliegen und 

Hinweisen auf soziale Konflikte, Mobbing, sexuelle Belästigung und Diskriminierungen 

unverzüglich nach. Sie ist kein Ansprechpartner für alltägliche, übliche Meinungsver-

schiedenheiten und arbeitet nach dem Grundsatz der Vermittlung (Mediation). Ziel ist 

es, nachhaltige Lösungen für bestehende Konflikte herbeizuführen. 
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Die Mitglieder der Konfliktkommission beraten Betroffene einvernehmlich, schlagen 

Lösungen vor und stimmen ihr Vorgehen mit den Betroffenen ab. Bei Bedarf ziehen 

sie kompetente Beratung hinzu und suchen Möglichkeiten einer unabhängigen und 

wertfreien Bewältigung innerhalb der Behördenstruktur. 

11.2.3 Diversity-Büro 

Das Diversity Management der Polizei Berlin setzt sich zum Ziel, eine Atmosphäre zu 

schaffen, die Offenheit fördert und Vielfalt zur Geltung kommen lässt. Beabsichtigt sind 

die Herstellung von Chancengleichheit und gleichberechtigter Teilhabe sowie die Ver-

hinderung von Diskriminierungen. Es greift mit seiner Sichtweise Themen auf, die im 

behördlichen Kontext zu berücksichtigen sind, wie den demografischen Wandel, den 

Migrationsprozess, das Thema Behinderung, die unterschiedliche sexuelle Orientie-

rung und die Veränderungen der Geschlechterverhältnisse. Es ergänzt dadurch das 

Personalwesen und unterstützt die Führungskräfte bei der Berücksichtigung dieser As-

pekte. Die nach innen und außen wirkenden Diversity-Maßnahmen werden innerhalb 

des dazu eingerichteten Diversity-Büros, das zugleich als zentrale Ansprechstelle zu 

allen Fragen rund um die Themen Chancengleichheit und Antidiskriminierung fungiert, 

initiiert und koordiniert. 

Das Diversity-Büro bei der Serviceeinheit Personal ermöglicht den Mitarbeitenden eine 

direkte Kontaktaufnahme zu konkreten Fragestellungen, beispielsweise im Zusam-

menhang zum innerbehördlichen Umgang mit Vielfalt und Verschiedenheit. Entweder 

kann sich aus der Beantwortung bereits eine Lösung ergeben oder es erfolgt eine Wei-

tervermittlung im Rahmen der Vernetzung an eine weitere Fachdienststelle, z.B. die 

Ansprechstelle für Interkulturelle Aufgaben im Landeskriminalamt oder die Konflikt-

kommission der Polizei Berlin. Darüber hinaus bilden zielgerichtete Fortbildungen der 

Mitarbeitenden, insbesondere Workshops oder Trainings zu Diversity-Themen, die in 

das Thema einführen oder speziell auf einzelne Aufgabenbereiche ausgerichtet sind, 

einen wesentlichen Baustein zur Stärkung und Herstellung von Anwendungs- und 

Handlungssicherheit im Umgang mit Vielfalt. 
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11.2.4 Soziale Ansprechpartner  

In den örtlichen Direktionen stehen 23, in den überörtlichen Bereichen (Dir E, LKA, 

ZSE, SE Pers) 28 Soziale Ansprechpartner zur Verfügung. 

Sie ergänzen als niedrigschwelliges, kollegiales Kontaktangebot im Rahmen einer Zu-

gleichaufgabe das behördliche Hilfesystem in Fällen von Abhängigkeitsproblemen, 

Krisen- und Konfliktsituationen sowie traumatischen Erlebnissen. Zu den Krisen gehö-

ren auch ausdrücklich dienstliche Probleme wie Arbeitskonflikte, Mobbing, sexuelle 

Konflikte und Probleme aus gleichgeschlechtlicher Lebensweise. 

Die sozialen Ansprechpartner sollen die Bereitschaft zur Inanspruchnahme der Sozi-

albetreuung auf kollegialer Ebene erleichtern und bei allen Fragestellungen erste Hin-

weise geben. Dabei soll die Darstellung des behördlichen Gesprächs- und Hilfsange-

botes im Vordergrund stehen. Ziel ist die möglichst zeitnahe Vermittlung zur Sozialbe-

treuung.  

11.2.5 Sozialbetreuung Ärztlicher Dienst 

Die Sozialbetreuung steht mit 15 Dienstkräften als innerbetriebliche Sucht- und Kri-

senberatungsstelle für alle Dienstkräfte der Polizei Berlin, der Berliner Feuerwehr und 

deren Angehörigen zur Verfügung. Sie hilft bei Suchtproblemen, psychischen und so-

zialen Notlagen, dienstlichen Problemen wie Arbeitskonflikten, Mobbing, sexueller Be-

lästigung, traumatischen Problemen und Schwersterkrankungen. Die Sozialbetreuung 

leistet nicht nur Hilfe zur Selbsthilfe für Menschen in Krisen und Notsituationen, sie 

steht auch Mitarbeitenden mit Personalverantwortung mit Informationsveranstaltungen 

und Fortbildungen zur Seite.  

11.2.6 Ansprechpersonen für interkulturelle Aufgaben 

Im LKA Präv 1 sind drei Ansprechpersonen für das Themenfeld interkulturelle Aufga-

ben (AiA) eingerichtet. Darüber hinaus sind in allen sechs Direktionen und der Dir E 

Koordinatorinnen und Koordinatoren für interkulturelle Aufgaben (KiA) in den Stabsbe-

reichen 4 tätig. Sie sind u.a. Ansprechstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie 

unterstützen und beraten Kolleginnen und Kollegen mit und ohne Migrationshinter-

grund sowie Führungskräfte. Sie bieten eine direkte Beratungs- und Kontaktmöglich-

keit für interkulturelle Fragen an und vermitteln in internen Konfliktfällen an die Kon-
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fliktkommission. Durch eine zielgerichtete Auswertung interner und externer Bera-

tungsgespräche können Inhalte der polizeilichen Aus- und Fortbildung fortwährend be-

darfsgerecht angepasst werden.  

11.2.7 Interne Revision  

Gemäß der Geschäftsanweisung zur Bearbeitung von Beschwerden werden interne 

Beschwerden, die einen innerdienstlichen Bezug aufweisen und von Angehörigen der 

Polizei Berlin erhoben werden, formal als Beschwerde i.S.d. Geschäftsanweisung be-

arbeitet. Abweichend vom Beschwerdeweg gemäß § 92 Landesbeamtengesetz (LBG) 

werden derartige Beschwerden direkt an das Zentrale Beschwerdemanagement bei 

der Internen Revision (IR 4) gesandt. Dort wird die Bearbeitung von internen und ex-

ternen Beschwerden sowie anonymer Schreiben und Petitionen koordiniert und aus-

gewertet. Es werden die Einhaltung von Beschwerdemanagement-Standards über-

wacht und kundenorientierte Veränderungsvorschläge erarbeitet.  

11.2.8 Polizeiseelsorge 

Sowohl die evangelische als auch die katholische Polizeiseelsorge bieten neben klas-

sischen seelsorgerischen Themen Hilfe und Beratung bei dienstlichen Problemen an. 

11.2.9 Aus- und Fortbildung von Führungskräften 

Psychologie und Führungslehre sind sowohl für den gehobenen als auch den höheren 

Dienst wesentliche Inhalte der Aus- und Fortbildung.  

11.2.9.1 HWR Studium 

Im Bachelorstudiengang zum gehobenen Polizeivollzugsdienst an der HWR Berlin 

sind folgende Stundenansätze Führungslehre und Psychologie: 

 „Grundlagen der Polizei- und Kriminalpsychologie/Führungslehre“ 

3 Semesterwochenstunden = 40,5 Stunden insges., 34,5 Stunden Selbststudium 

 „Grundlagen von Führung und Personalmanagement“ 

3 Semesterwochenstunden = 40,5 Stunden insges., 14,5 Stunden Selbststudium 

 „Führung/Personalmanagement und Organisation“ 

2 Semesterwochenstunden = 27 Stunden insgesamt, 63 Stunden Selbststudium 
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 (nur Schutzpolizei) „Psychologische Fundierung polizeilichen Handelns“ 

1 Semesterwochenstunde = 13,5 Stunden insgesamt, 16,5 Stunden Selbststu-

dium 

Polizeivollzugsdienstkräfte des gehobenen Polizeivollzugsdienstes, die als potentielle 

Führungskräfte auf künftige Führungsaufgaben vorbereitet werden, müssen die soge-

nannte „Führungsfortbildung II“ (FFB II) absolvieren.  

11.2.9.2 Masterstudiengang DHPol 

Im Masterstudiengang zum höheren Polizeivollzugsdienst finden sich folgende Stun-

denansätze Führungslehre und Psychologie: 

 „Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; Recht des öffentlichen Dienstes, 

Führung in der Polizei“ 43 Kontaktstunden, 57 Stunden Selbststudium 

 „Führungskommunikation/Stressmanagement“ 25 Kontaktstunden, 5 Stunden 

Selbststudium 

 „Führen in polizeilichen Organisationen, Kritische Führungssituationen bearbeiten“ 

20 Kontaktstunden, 10 Stunden Selbststudium 

 „Führungsrolle entwickeln“ 15 Kontaktstunden, 15 Stunden Selbststudium 

 „Führen in Organisationen“ 35 Kontaktstunden, 35 Stunden Selbststudium 

 „Führungskonzepte“ 10 Kontaktstunden, 10 Stunden Selbststudium 

Daneben besteht die Möglichkeit, in zwei zusätzlichen Wahlpflichtmodulen weitere 

Kompetenzen zu erwerben bzw. vorhandene Kompetenzen zu vertiefen. Derzeit wer-

den folgende Möglichkeiten geboten: 

 „Aktuelle Führungskonzepte“ 40 Kontaktstunden, 110 Stunden Selbststudium 

 „Strategische Kommunikation in der Polizei“ 60 Kontaktstunden, 90 Stunden 

Selbststudium 

 „Führungssituationen erfolgreich bearbeiten“ 50 Kontaktstunden, 100 Stunden 

Selbststudium 

 „Personalführung“ 60 Kontaktstunden, 90 Stunden Selbststudium 

 „Kommunikationskonzepte“ 100 Kontaktstunden, 50 Stunden Selbststudium 
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11.2.9.3 Fortbildung 

Auch in der Fortbildung sind Elemente aus den Bereichen Kritik- und Fehlerkultur so-

wie „Umgang mit Konflikten“ enthalten. Die Tabelle bildet die Anzahl der Seminare in 

den Jahren 2016/17 sowie die Zahl der Teilnehmenden ab.  

 

Seminarname Seminare 

2016 

Teilnehmende 

2016 

Semi-

nare 

2017 

Teilnehmende 

2017 

FFB II - Einsatzphase 6 95 6 91 

Kommunikation für 

Führungskräfte 

4 46 0  

Konfliktbehandlung 

für Führungskräfte 

7 56 2 23 

FFB II-Kommunika-

tion für Führungs-

kräfte 

8 89 9 104 

Fortbildung Wachha-

bende/r  

7 106 7 106 

Alarmhundertschaft 

Zugführer/innen 

Lehrgang 

1 15 1 18 

FFB II-Rolle und 

Selbstverständnis, 

Grundlagen der Füh-

rung 

7 81 8 92 

FFB II-Konfliktbe-

handlung 

8 90 7 90 

Teamentwicklung für 

Führungskräfte 

2 21 0  

Kommunikation und 

Sozialkompetenz 

7 72 1 12 
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Anerkennung und 

Kritik als Führungs-

instrument 

1 1 0  

Konstruktive Kritik 2 4 1 2 

 

Für das Jahr 2018 sind an der Verwaltungsakademie folgende Seminare geplant: 

  Konstruktive Kritik - Grundlagen  

  Konstruktive Kritik - Vertiefung und Training  

  Konstruktive Arbeitsbeziehungen in hierarchischen Strukturen  

 

11.2.10 Kooperation mit dem Sozialpädagogischen Institut Berlin  

Seit September 2014 wurde die Zusammenarbeit zwischen der Landespolizeischule, 

jetzt Polizeiakademie, und dem Sozialpädagogischen Institut Berlin (SPI) mit zwei Ko-

operationsvereinbarungen geregelt. Vereinbarungsgemäß wurde zunächst die Aus- 

und Fortbildung zum Themenfeld „Interkulturelle Kompetenz“ evaluiert und anschlie-

ßend durch eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen optimiert. Eine weitere Kooperations-

vereinbarung wurde im Juli 2016 zwischen der Serviceeinheit Personal und dem SPI 

geschlossenen. Deren Ziel ist die Implementierung professioneller interkultureller und 

Diversity-Kompetenzen sowie die Sensibilisierung für vorurteilsmotivierte Straftaten 

und ihre Opfer in der gelebten Organisationskultur der Polizei Berlin.  

Alle Kooperationsvereinbarungen zielen darauf ab, die nach außen und innen gelebte 

Polizeikultur hinsichtlich des Themenkomplexes „Interkulturelle Kompetenz - Diversity 

- Menschenrechtsrechtsschutz“ zunächst zu erheben und bei Bedarf unter dem Ge-

sichtspunkt eines Berufsbildes, das dem professionellen Menschenrechtsschutz ver-

pflichtet ist, unter Entwicklung von Eckpunkten weiterzuentwickeln. 
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12. Kommunikation der Behördenleitung 

12.1 Strategische Ausrichtung der Kommunikation 

Im Januar 2016 wurde im Ergebnis der Projektgruppe PG EES II die Stabsabteilung 

IV (Kommunikation) beim Stab des Polizeipräsidenten geschaffen. Durch diese Orga-

nisationsveränderung wurden mehrere Bereiche in einer Stabsabteilung vereint, die 

sich im weitesten Sinn mit Kommunikation (Presse- Öffentlichkeits- und Gremienar-

beit) befassen. Dadurch werden eine allseitige Befassung mit relevanten Themen so-

wie ein einheitlicher Sprachgebrauch sichergestellt. Für die Kommunikation der Be-

hördenleitung im Rahmen der internen Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) spielen dabei insbe-

sondere die Redaktion, Social Media und die Onlineredaktion eine entscheidende 

Rolle. 

12.2 Mitarbeiterbefragung 

Als interne Wirkgrößen sind Vertrauen, Verständigung und Identifikation vordringliche 

Ziele einer jeden Organisation, münden diese doch letztlich in einer ganzheitlichen 

Stärkung von innen mit externer Strahlwirkung. Zur Optimierung dieser bedarf es je-

doch erst einmal eines Ausgangslagebildes, einer Erhebung der internen Wahrneh-

mung, wenn man so möchte einer Nullmessung.  

Um genau diese Ausgangssituation zu erfassen hat sich die Polizei Berlin in einem 

ersten Schritt im Oktober letzten Jahres als erste Polizei zu einer Mitarbeiterbefragung 

in Form einer quantitativen Studie (Vollerhebung) entschlossen. Ziel war es, die Stim-

men der Beschäftigten „einzufangen“ oder vielmehr ihnen solche überhaupt erst zu 

geben, die Meinungen zu erheben, sich Stärken, aber auch Schwächen attestieren zu 

lassen, um letztlich Handlungsfelder abzuleiten. Flankierend und die Mitarbeiterbefra-

gung ergänzend wurde eine repräsentative Bevölkerungsbefragung durchgeführt. 

Eine ganzheitliche Betrachtung sowie daran ausgerichtete Optimierungen können nur 

auf Basis einer umfassenden Fremd- und Selbstreflexion gelingen. Wie sollte die Po-

lizei Berlin sich an den Belangen der Beschäftigten orientieren können, die interne und 

externe Akzeptanz, die Bindung an sich steigern, wenn es eben an dieser Basis man-

geln würde? 

Die Ergebnisse dieser Mitarbeiterbefragung wurden am 13. Oktober 2017 im Intranet 

der Polizei Berlin bekannt gegeben.  



 
73 

 

Zur Konkretisierung der gewonnenen Erkenntnisse dieser quantitativen Studie, insbe-

sondere der identifizierten Handlungsfelder, wurde eine qualitative Anschlussstudie im 

Oktober dieses Jahres initiiert. Von den bereits auf Grundlage der Ergebnisse der 

quantitativen Studie eingeleiteten Optimierungen abgesehen, lassen sich hierdurch 

weitere, konkrete Ansatzpunkte identifizieren und Handlungsfelder im Sinne der Be-

schäftigten verbessern. Die Anschlussbefragung befindet sich derzeit noch in der 

Durchführung, abschließende Ergebnisse stehen noch aus. 

12.3 Interne Öffentlichkeitsarbeit der Behördenleitung 

12.3.1 Redaktion 

Die Redaktion ist ein Teil der Stabsabteilung Kommunikation. Ihr obliegt die redaktio-

nelle Planung, Steuerung und Bearbeitung der internen Öffentlichkeitsarbeit der Be-

hördenleitung. In erster Linie erfolgt dies durch die Herausgabe von Publikationen. Zu-

dem werden hier Antwortschreiben für Zuschriften aus dem Kollegenkreis vorbereitet. 

Auf Grund der engen Zusammenarbeit mit den einzelnen Bereichen dieser Stabsab-

teilung, ist die Redaktion immer auf dem neusten Stand der medialen Anfragen und 

politisch relevanter Angelegenheiten. Werden Themen nach außen transportiert, kann 

gewährleistet werden, dass dies ggf. auch gleichzeitig intern veranlasst wird.  

Die Themenfindung gestaltet sich darüber hinaus wie folgt: 

- Impulse der Behördenleitung 

- Vorschläge aus den Dienststellen 

- Regelmäßige Besprechungen mit den ÖA- Bereichen der Direktionen und Ämter 

Sobald sich ein Thema offenbart, welches für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 

Interesse ist, wird seitens der Redaktion reagiert. Ziel ist es, dass Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter nicht mehr den Eindruck haben, Neuigkeiten über die eigene Behörde nur 

aus der Presse oder über den „Flurfunk“ erfahren zu können. 
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Folgende Publikationen finden hierbei Anwendung: 

Die Rubrik „Aus erster Hand“ 

Sie ist seit März 2017 fest auf der Intrapol-Startseite verankert und ähnelt einem 

„Newsticker“. Ursächlich für die Einrichtung war der Wunsch der Behördenleitung, 

eine schnellere und verbesserte Informationsweitergabe zu realisieren. Sie dient als 

Plattform, um klare, meist kurze Statements abzugeben, Vorgänge richtigzustellen 

oder Geschehnisse zeitnah zu transportieren. In „Aus erster Hand“ werden regelmä-

ßig Informationen zu aktuellen Behördenthemen veröffentlicht. Hier meldet sich auch 

die Behördenleitung selbst zu Wort. Alle Kolleginnen und Kollegen wurden aufgeru-

fen, die Stabsabteilung Kommunikation wissen zu lassen, wenn es Themen gibt, die 

in dieser Rubrik behandelt werden sollten. Denkbar sind grundsätzlich alle Themen 

von A wie angebliche Schlägereien an der Polizeiakademie bis Z wie zusätzlicher In-

sassenschutz für alle EWA. Selbstverständlich wurde hier auch auf die aktuelle Be-

richterstattung zur Polizeiakademie reagiert.  

Der Newsletter „Polizei Aktuell“ 

Er erscheint in der Regel jeden Freitag und ist online verfügbar. Er zeichnet sich durch 

kurze, aktuelle Beiträge aus, die im Namen der Redaktion veröffentlicht werden. Bei 

umfangreichen oder tagesaktuellen Themen werden zusätzlich Sonderausgaben her-

ausgegeben. Auch hier werden Vorschläge aus dem Kollegium aufgenommen. 

Mitarbeiterinformationen im Namen der Behördenleitung 

Dieses Instrumentes bedient sich die Behördenleitung immer dann, wenn ein Thema 

die Polizei Berlin in herausragendem Maße bewegt. Als Beispiele können hier die Vor-

kommnisse in der Landesunterkunft Bad Segeberg (G 20) und die Veröffentlichung 

der Ergebnisse der Mitarbeiter- und Bevölkerungsbefragung genannt werden. Je nach 

Gewichtung wird die Information im Intrapol bereitgestellt und/oder einzeln an alle per 

E-Mail versandt.  

Fakten und Hintergründe 

Mit diesem Internetangebot bietet die Polizei Berlin Informationen zu verschiedenen 

kontrovers diskutierten Themen an. Dazu werden polizeiliche Sachverhalte aufgegrif-

fen und über die tagesaktuellen Polizeimeldungen hinaus behandelt. Dieses Angebot 

richtet sich an die Öffentlichkeit, neu eingestellte Themen werden aber auch intern 
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angekündigt. Aktuell eingestellt ist ein Faktencheck zu Gerüchten über das Einstel-

lungsverfahren und die Polizeiakademie. 

12.3.2 Neue Medien 

12.3.2.1 Twitter-Facebook-Snapchat 

Mit ihrem Social Media Auftritt unterstützt die Polizei Berlin sowohl die Nachwuchsge-

winnung als auch die Öffentlichkeitsarbeit unserer Ausbildungsstätten. So begleitet 

das Social Media Team in abwechslungsreichen Formaten den Einstellungszeitraum, 

die Ausbildungszeit, die Praxisphasen und den Einstieg ins Berufsleben. Neben der 

Imagesteigerung der Arbeitgebermarke Polizei Berlin und der damit verbundenen Ak-

quise junger Bewerberinnen und Bewerber, liegt die Absicht der Social Media Arbeit 

auch darin, die Ausbildungsstätten und die Praxis-Dienststellen positiv in den Fokus 

der öffentlichen Wahrnehmung zu stellen. Unsere öffentlichkeitswirksame Social Me-

dia Arbeit ist geeignet, die Anzahl von Bewerberinnen und Bewerbern sowie die Wahr-

nehmung der Ausbildung nach innen und außen positiv zu beeinflussen. 

Beispielhaft für diese externe, aber dennoch stark nach innen wirkende Social Media 

Öffentlichkeitsarbeit sind der Snapchat-Takeover an Auszubildende der Polizeiakade-

mie, Studierende der HWR und der ersten Verwendungsdienststelle, Live-Chats mit 

dem Berufsberatungsteam und die Begleitung des Ausbildungsjahrgangs H16 auf Fa-

cebook, sowie die Twitter-Begleitung der Vereidigung, der Graduierung und der Praxi-

sphase der Auszubildenden. 

12.3.2.2 Blog der Behördenleitung 

In der Vergangenheit wurden bereits mehrfach temporäre Blogs zu einer Vielzahl von 

Themen (z.B. Schießstätten, Tattoos, Arbeitszeitmodelle, PG EES) eingerichtet. In die-

sen Blogs konnten die Mitarbeitenden untereinander ihre Meinung austauschen, aber 

auch Fragen an die Behördenleitung stellen. 

Aktuell läuft seit dem 16.11.2017 unter der Überschrift „Was uns bewegt“ ein Blog zum 

Thema Fehler- und Kritikkultur, in dem sich bisher 81 Beiträge mit 229 Kommentaren 

befinden (Stand 04.12., 12:00 Uhr). Derzeit werden Überlegungen angestellt, wie es 

mit dem Blog weitergehen soll, da schon jetzt ein erheblicher Diskussionsbedarf der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennbar und die Resonanz sehr gut ist. 
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12.4 Dienststellenbesuche der Behördenleitung 

Neben der Kommunikation im Intrapol oder den Sozialen Netzwerken sucht die Behör-

denleitung auch persönlich regelmäßig Dienststellen auf, um sich im Gespräch mit den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Bild von der Situation vor Ort zu machen. 

12.5 Ausblick  

Die Behördenleitung hat eine Arbeitsgruppe mit dem Titel „Weiterentwicklung Interne 

Revision - Aufgaben“ eingesetzt, die sich zurzeit konstituiert.  

Aufgabe der Arbeitsgruppe wird unter anderem sein, interne Anzeigemöglichkeiten für 

strafrechtliche Verdachtsmomente oder noch nicht strafrechtlich relevante, wohl aber 

als problematisch zu erachtende Verhaltensweisen von Polizeibeamten und Polizei-

beamtinnen sowie Auszubildenden und Studierenden im Polizeivollzugsdienst zu prü-

fen. Bislang haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neben der Strafanzeige nicht nur 

die Möglichkeit, sich auf dem Dienstweg an ihre Vorgesetzten zu wenden, sondern sie 

können beispielsweise auch ohne Einhaltung des Dienstweges Kontakt zum Zentralen 

Beschwerdemanagement der Internen Revision, der Konfliktkommission, den Be-

schäftigtenvertretungen und den Sozialen Ansprechpartnern (SAP) aufnehmen. Durch 

die Arbeitsgruppe soll betrachtet werden, ob zusätzlich die Einrichtung einer zentralen 

Ansprechstelle geboten erscheint, die eine Koordinierungsfunktion wahrnimmt und 

den einheitlichen Geschäftsgang überwacht.  

Die AG ist Teil des selbstverständlichen und ständigen Bestrebens der Polizei Berlin, 

Arbeitsprozesse in der Behörde zu optimieren. 
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Abkürzungsverzeichnis 

A    - Abschnitt (Polizeiabschnitt) 

AE    - Ausbildung für den Einsatzdienst 

AiA    - Ansprechperson interkulturelle Aufgaben 

AusbA   - Ausbildungsabschnitt 

APO mD   - Ausbildungsordnung für den mittleren Polizeivollzugsdienst 

BeamtStG   - Beamtenstatusgesetz 

BOR    - Besonderes Ordnungsrecht 

BZR    - Bundeszentralregister 

CASA  - Computergestützte Anwendung für Sachbearbeitung und      

Auswertung 

D    - Deutsch 

DHPOL   - Deutsche Hochschule der Polizei 

Dir ZA   - Direktion Zentrale Aufgaben 

DiszG   - Disziplinargesetz 

E    - Englisch 

EE    - Einsatzeinheiten 

ER    - Eingriffsrecht 

FFB II   - Führungsfortbildung II 

FHVR   - Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege 

FU Berlin   - Freie Universität Berlin 

gD    - gehobener Dienst 

GG    - Grundgesetz 

hD    - höherer Dienst 

HWR    - Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 
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IKK    - interkulturelle Kompetenz 

KiA    - Koordinator für interkulturelle Aufgaben 

KR    - Kriminalistik 

LBG    - Landesbeamtengesetz 

LfbG    - Gesetz über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten 

LKA    - Landeskriminalamt 

LPS    - Landespolizeischule 

mD    - mittlerer Dienst 

mPVD   - mittlerer Polizeivollzugsdienst 

PA    - Polizeiakademie 

PB    - Politische Bildung 

PÄD    - Polizeiärztlicher Dienst 

PDV    - Polizeidienstvorschrift 

P&F    - Beratergemeinschaft Pieper & Fahlbusch 

Präv    - Prävention 

PPr St   - Stab des Polizeipräsidenten 

Pol-LVO   - Polizeilaufbahnverordnung 

SAP    - Sozialer Ansprechpartner 

SB    - Sachbearbeiter 

Sem.    - Semester 

SE Pers   - Serviceeinheit Personal 

SIS    - Schengener Informationssystem 

ST    - Strafrecht 

SOL    - Sicherheits- und Ordnungsrecht 
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SP    - Sport 

SOD    - Sicherheits- und Ordnungsdienst 

ÖA    - Öffentlichkeitsarbeit 

ÖR    - Öffentliches Dienstrecht 

VL    - Verkehrslehre 

VR    - Verkehrsrecht 

ZSE    - Zentrale Serviceeinheit 

ZOS    - Zentraler Objektschutz 

ZVM    - Zentrales Veranstaltungsmanagement 
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Anlage 1
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Anlage 2 
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Anlage 3 
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Anlage 4 




